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Stiftungs-Urxkunde,
Statut,

auch

Geſchäfts-ud Kaſſen-Reglement

Pottund CowleſcheStiftungzu Elbing.

Nebſtder Verhandlungvom 12. Januar1812

dieEróöfnungsfeierdieſerStiftungund kurzeLebensbeſchreibung
des Stiftersbetreffend.
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Auszug aus dem CowleſchenTeſtamente.

FiBetrachtder Hinfälligkeitdes Menſchenund der Ungewißheicder leßten
tebensſtundeerrichteih RichardCowle ſchonjeßt,im vollen Gebrauch
meiner Geiſteskräfceund bei geſundenTagen,hiedurhmein Teſtament2c. 2.

Jch habenichtVerwandte,denen icheinen Pflichttheilzu hinterlaſſen
verpflichtetwäre, Jh willauch über meinen ganzen dereinſtigenNachlaß
dur<hVermächcnißeverfügen2c. 2c.

ITL. Die freundlicheAufnahme,die mir und meiner verklärtenFrauen
in der Stadt Elbingzu Theilgeworden,hatmichan oieſenOrt gekettet,
in welchemſehrvieleliebeund gute Menſchenwohnen.Yu der Erinnerung
unter ſo guten Menſchenfortzuleben,iſtmein ſehnliderWunſh. Vielleicht
tragen daherfolgendeAnordnungenzur Erfüllungdieſesmeines Wunſches
mic bei. Nächſtdem. Guten, wel>,es aus meinen Anordnungenbei umſich-
tigerAusführungund Leitungentſtehenkann,findeih in der Ausſicht
auf ein Andenken in tiebe und Ehre unter meinen Micbürgernſchonjeße
Belohnung.

Die irdiſchenGüter,mit welchenmichder allgütigeGott geſegnece,
habeih ſtetsals anvertrautes Gut, das auf die nachhaltigſteWeiſezum

BeſtenAnderer verwaltetwerden ſoll,betrachtet.

Fh glaubedieſerAnſichtgemäß und im Geiſtemeines wohlſeeligen
S> wagers, des GeheimenRathsPeter Emanuel Pott, in deſſengan-
zen Nachlaßih dur<hErbgangsrechtgekommen,zu handeln,wann ichhie-
dur<h die Summe von 200,000 Rthlr.ZweimalhundertTauſendThaler
preuß.Courant,als einen immer bleibendenFond unter dem Namen der

Pott und Cowle ſchenStiftungzu bildenverordne,
1 *
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DieſerFond der 200,000 Réthlr.ZweimalhundertTauſend Thaler
ſollvorzugsweiſeaus hypothekariſhverſichertenAcciv-Capictalienmeines der-

einſtigenNachlaſſesgebildetwerden, wobei ſihvon ſelbſtverſteht, daß der

Nennwerthder Capitalienfürvollberechnetwird.
Die EinkünftedieſerStiftung,genannt Pott und Cowle, ſollenzu

folgendangegebenenZweckenverwandt werden:

Die Zinſenvon FunfzigTauſendThaler . .

ſollenjährlihfürdas ſ{höneJuſticut,nemli<hdas Jun-
duſtriehaushieſelbſt, beſtimmtbleiben.Speciellhies
bei verordne ih nur, daß von dem Einkommen der

50,000 Réhlr.jährli<h100 Réthlr.EinhundertThaler
als Gehaltszulagefürden Lehrerverwendet werden.

Fár das Krankenhaus, das im Bau begriffeniſt,be-
ſtimmeichhiedurhgleichfallsdieEinkünftevon einem

Capitalvon . . . . , .

FunfzigTauſendThaleraus der Pott und Cowle-
hen Stiftung.

Es gereichtmir zur großenGenugcthuung,daß ich
zum Bau dieſesKrankenhauſesVeranlaſſunggegeben
habe,und mit den gutenElbingernthäcighabemit-
wirken können.

50,000 Rthlr

50,000Rtéhlr.

FernerlegireiehdieZinſenvon ZwanzigTauſendThaler20,000 Rthlr.
an das St. Eliſabeth- Hospitalhieſelbſt,und beſtimme,
daß davon zehnalteweiblicheDienſtboten,welchewe-
nigſtenszehnJahrebei ihrerleßtenHerrſchafttreu und

ordentlichgedienthaben,unentgeldli<haufgenommen
und bis an ihrenTod in Wohnung,Speiſeund Trank

freiunterhaltenwerden.
Solltenbeimeinem Tode in dem Sé. Eliſabeth-

HospitalnachobigenBeſtimmungenqualificirtePerſo-
nen vorhandenſeyn,ſohabendieſelbenden Vorzug.

Meine KöchinEleonore verwiteweteEinhenkel
gebornePilgram, die mit Treue und Anhänglichkeit
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mir lange gedient,hat aber das Vorzugsrechczum Eintritt
in das Hospital vor Allen. Sollte dieſelbeſichverhei-
rathen,-und alſoaus demHospitalaustreten,ſoerhält
ſtejährlich100 Rtblr.EinhunderctThalerpreuß.Cou-
rant aus dem. erwähntenEinkommen von 20,000 Rthlr.
bis an ihrenTod. Wenn nichtſämméktlichezehnStellen
beſeßtſind,oder wenn nichtdas volleEinkommen der

20,000 Reéthlr,verwendet werden ſollte,ſo ſollendie
Ueberſchúſſenah dem Beſindender Curatorenzur Ver-

mehrungdes Capitalsoder zur Verbeſſerungder tage
der verpſlegeenPerſonenverwendet werden. Den
Curatoren wird jedo<hnur fürſelteneFälledie Be-

fugnißercheilt,von den vorgeſchriebenenzehnjährigen
Dienſtjahrenabzugehen.Kein Dienſtbotedarfjedoch
aufgenommenwerden,wenn dieununterbrocheneDienſt-
zeitnichtmindeſtensfünfJahregedauerthat.
Aus dem Fond der Pott und Cowle ſchenStifcung
beſtimmeih fernerdieZinſenvon ZehnTauſendThaler10,000Rehlr.
für das Heiligeleihnamshospicalhieſelbſt.
Die Zinſenvon FünfTauſendThaler
fürdas St, George- Hospitalhieſelbſt,
Die Zinſenvon FünfTauſendThaler
fürdie Peſtbudehieſelbſt.
Die Zinſenvon FünfTauſendThaler
fürdas Conventſtiftallhier.
Die Zinſenvon FünfTauſendThaler
fúrdas Pauperknabenſtifthieſelbſt.
Die Zinſenvon FünfTauſendThaler.

zum Beſtendes Kinderhausſtiftshieſelbſt,
Die Zinſenvon FünfTauſendThaler. : :

zum Beſten der hierneu errichtetenSchulefürarme
Mädchen.

5,000 Rthlr.

5,000 Rthlr.

5,000 Rthlr.

5,000 Rthlr.

5,000 Réthlr.

5,000 Rehlr.
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L. Und endlich beſtimmeich,daßvon ZehnTauſendThaler10,000 Rthlr.
des Pott und CowleſchenStiftungs-CapitalsdieZin-
ſenam 12. JanuarjedenJahresunter dieHausarmen
hieſelbſtin der Stillevertheilewerden ſollen.

M. Jh habevorſtehenddie Verwendungdes Einkommens
von 170,000 Rthlr.des Pott und Cowle ſchenStif-
tungsfondsangeordnet.Die Zinſenvon den noh übrigen30,000 Rthlr.
DreißigTauſendThalerſollenzum Beſtendes hieſigen
Gymnaſiums,dieſertrefflihenAnſtalt,verwendet wer-

den, und zwar:

a) ſollendie Zinſenvon 15,000 Rthlr.den Lehrernals Gehalts-Zu-
(lageverabreichtwerden,in dem Verhältniß,daß wenn die Zinſen
750 Rthlr.betragen,

der Director . 150 Réthlr.
ein jederder dreiOberlehrer100 Rthle., zuſammen 300 Rthlr.
der erſteUncterlehrer. . . . . 100 Rthlr.
der zweiteund dritteUnterlehrerjeder75 Rthlr., |

zuſammen , . . ° 150 Rthlr.
und der vierteUnterlehre 50 Rthlr.

erhaltenſollen.
b) Die Zinſenvon der andern Hälfte,alſovon 15,000 Rthlr.,ſollen

zur Beſoldungeines ſo ſchleunigals möglihzu beſtellendenLehrers
der engliſchenSpracheverwendet werden. Das jährlicheGehaltdie-
ſesLehrers,welcherwo möglih ein gebornerEngländerſeynmuß,
ſollhiernahaus mindeſtens750 Rthlr.preuß.Courant beſtehen.

Zu Curatoren und Vorſteherader Pott und CowleſchenStiftunger-
|nenne ichdie jedesmaligenDirectorendes Armen - Collegiums,des Jnduſtrie-
hauſesund des Krankenhauſes.DieſeCuratorenſollenin der Verwendung
der Einkünftezu den angezeigtenZweckenunbeſchränktund nur am Ende

jedenJahresdie Verwendungdem WohllöblihenMagiſtrathieſelbſtnachzu-
weiſen{huldigſeyn.

i Auch empfehleih dem Wohllöbl.,Magiſtratdie Sorgefürdie ſtete

//Unterhaltungder vollkommenſtenSicherſtellungdes Stiftungs- Fonds. Jh
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weiß und fühle ſehrwohl,daß es leichteriſt,lebtwilligzu disponiren,als

ſolcheDispoſicionauszuführen,und daß ih mithindur< die Ernennungder
DirectorenjenerAnſtaltenzu Curatoren meiner StiftungdieſenMännern eine

ſhwereBürde auflege.Allein es handeltſihhierum die Fortdauerder

gemeinnüßigſtenAnſtaltendieſerStadt, und es uncerliegtdemnach keinem

Zweifel,daß diejenigenMänner, welchenſo vielesZutrauenvon ihrenMikt-
bürgernzu Theilworden, auch dieſeMühwaltungunternehmenund mit

Sorgfaltund Eiferausführenwerden. Aus eben dieſerRückſichtnehmei<
auh an, daß die HerrenCuratoren die Geſchäfteunentgeldlichübernehmen
und verrichtenwerden. Es ſollendieſelbenaber berechtigtſeyn,wenn ſiees

wollen,am Schluſſeeines jedenJahresaus den Ueberſchüſſenvon dem Ein-

fommen des Stciftungs-Fondsbis auf den Betragvon 600 Rthlr.Sechs-
undertThalerpreuß.Courant zurü> zu behaltenund unter ſichzu vertheilen.

DieſeUeberſchüſſewerden aus dem Mehrbetragder Zinſenentſtehen,
weil der größteTheilmeinerhypothekariſhverſichertenForderungenſe<s
ProzentZinſenträgt,ichaberdie Einkünftedes Pott und Cowle ſchen
Stiftungs- Fonds nur zu Fünf von Hundercveranſchlagthabe.

Die Verwendung der auf dieſeArt ſihbildendenUeberſchüſſezu den

Zweckender Stifcungbleibtzwar der Beurcheilungund Umſichtder Herren
Curacorenüberlaſſen,zur Regelfolljedoh dienen,daß ſolcheUeberſchüſſe
dem Capitals-Fond der Stiftungzugeſchlagenund daß dadurchein Reſerve-
Capitalzur De>kungetwanigerAusfällebeidem Stiftungs- Fondgebildetwerde.

Jn der Erwartung,daß die jestmit der Direccion des Armen- und

Krankenweſensam hieſigenOrte beauftragtenwürdigenMänner,die Herren
SctadtrachKrauſe,
der GroßbrittanniſcheVice-ConſulSchwark und

der NegotiantJY.F. Wegemann,
durchdieſeAnordnungzu den erſtenCuratoren der Pott und Cowle ſchen
Seciftungberufenwerden,vermacheih denſelbenmeine Sammlung an Ge-
mälden und Kupferſtihen.Jh wünſche,daß dieſeHerrenſihdieſeStücke
entweder unter einandervertheilen,oder dieſemit Mühe, Koſtenund Fleiß
zuſammengebrachteSammlungenin einem paſſendentocaleaufſtellen,und

ſichdie Beſtimmunggefallenlaſſenmögen, daß dem Längſtlebendendas

Ganzeeigenthümlichzufalle2c.



Das zur Stiftung unter dem Namen Pott und Cowle beſtätigte
Capitalvon 200,000 Réthlr.ſollvon meinen Teſtaments-Exefkutoreninner-
halbſehsMonaten nah meinem Tode den berufenenVorſtehernder Stif-
tung, wo möglichganz in ſolchenActiv-Forderungenmeines Nachlaſſesan-

gewieſenwerden,welchezur Zeitmeines Todes hypothekariſchverſichertſtehen.
Die Zinſenvon dieſenActiv-Capicalienbis zum nächſtenhalbjährigen

Zins-Termine nah meinem Tode gehörenzu meinem Nachlaſſe,die ſpätern
aber gehörender Stiftung,wenn auchdas halbeJahr, von meinem Tode

ab gerechnet, nichtverlaufenſeynſollte. :

Die 200,000 Réhlr.zur Pott und Cowle ſchenStiftungmüſſenun-
gekürztin hypothefkariſchenVerſchreibungennah dem Nennwerthegewährt
werden. Es findetalſobei dieſemVermächtniſſekeineKürzungſtatt,woge-
gen auch das Recht des Zuwachſesbei dieſemVermächtniſſein jedemFalle
ausgeſchloſſenbleibe.2c.

'

VI, Im feſtenVertrauen auf die Gefälligkeitund Rechtſchaffenheit
meiner Freunde,der HerrenArchibald Maclean und John Dohrn,
beide zu Danzig, ernenne ichdieſelbenzu Exekutorendieſesmeines Teſta-
ments, mit der dringendenBitte,die Vorſchriftendeſſelbenaufdas pünkt-
lichſteauszuführen.Jch erſuchedieſelben,meinen entſeeltenKörpernah
Danzigbringenund dort in meinem Gewölbe auf dem ſogenanntenneuen

Kirchhofe,neben dem Sarge meiner mir vorangegangenenFrau, zur Erde

beſtattenzu laſſen,2c.
Dies iſ mein lesterWille. Jch habedenſelbenweisliherwogenund

dieſeSchriſtnah mehrmaligerDurchleſungzum Beweiſe meiner uneinge-

ſchränktenGenehmigungaufallenSeiten eigenhändigunterſchrieben.
So geſchehenzu Elbing,den 21. Mai 1819.

Ricirhard Cow!l!e.

(L. 8.)



Statut für die Pott-CowleſcheStiftungzu Elbing.

Wir Friedri<hWilhelm 2c. 2c.

thunfund und fügenhiemitzu wiſſen:
Um die menſchenfreundlichenZwecke,welcheder am 4. Januar1821 ver-

ſtorbeneRichard Cowle bei dem durchſeinTeſtamentvom 21. Mai
41819. zum Beſten der Stadt ElbinghinterlaſſenenVermächtniſſevon
200,000 Réthlr.beabſichtiget,undin ſeinemTeſtamenteausgefprochenhat,
durcheine,dem Sinne des StiftersentſprechendeEinrichtungund Verwal-
fung zu ſichern,ſohabenWir aufdas Anſuchendes Magiſtratszu Elbing
und der durchdas Teſtamenternannten erſtenCuratoren der Stiftungfol-
gendesStatut fürdieſelbezu genehmigenbeſchloſſen.

9. 1.
I, Verfaſſungder Stiftung.

Die Pott- und CowleſcheStiftunggehört,ihremWeſen und ihrer
Beſtimmunggemäß, zu den der Stadtgemeindeangehörigenmilden Stiftun-
gen; da jedoch,nachdem ausdruúcflihenWillen des Stifters,das Vermö-
gen dieſerStiftungin einemungetrennten und immerwährendenFond,un-

ter dem Namen der Pott-CowleſchènStiftung,von einem beſondersvon
ihm bezeichnetenCuratorio,mit unbeſchvänkcerBefugnißHinſichtsder Ver-
wendung der Einkünftezu. den ln TeſtamenteangegebenenZwecken,und
nur unter Conctrolledes Magiſtratszu Elbingverwaltetwerden ſoll:ſowird
dieſeStiftungalseine,fürſichbeſtehendemoraliſchePerſonanerkannt,deren

Rechteund Verhältniſſelediglichnah dam Junhalte.dioſes.Scatntsbaurthoilt
werden ſollen,

2
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IL, Bildung des Curatorii,

Das Curatorium ſollzufolgedes Teſtamentsbeſtehenaus den jedesma-
ligenDirektorendes Armen

-

Collegii,des Jnduſtriehauſesund des Kranken-
hauſes.Da jedo<hſeitder Errichtungdes TeſtamentsdieVerwaltungsform
des Armenweſensund der dazugehörigenAnſtaltenin Elbingſichverändert
hatund mic der angeführtenBeſtimmungdes Stiftersnichtmehrin genaue
Uebereinſtimmungzu bringeniſ,ſo verordnen wir,daß nah dem Abgange
der gegenwärtigen, durh den StifternamentlichberufenenCuratoren, denen

alſodie VerwaltungihrerAemter auf Lebenszeicoder bis zu ihremfreiwil-
ligenAusctrittegebührt,das Curatoriumzuſammengeſeßtſeynſoll,
1) aus dem Dirigentender Armen - Direction und in ſo ferndies der

Oberbürgermeiſteroder der Syndikusdes Magiſtratsſeynſollte,welche
wegen der dem MagiſtrateobliegendenAufſichenichtfüglihMitglieder
des Curatoriiſeynkönnen,aus dem folgendenerſtenMiktgliededer
Armen - Direction,

2) aus’dem erſtenVorſteherdes Jnduſtriehauſes,
3) aus dem erſtenVorſteherdes Krankenhauſes.

Wenn bei künftigenErledigungenhinſichtsdes einen oder des andern der ſol-
chergeſtaltdur< ihreanderweitigeFunktionzu dem Amte eines Curators be-

rufenenſtädtiſchenBeamten wegen Verwandſchafts- oder anderer Verhält-
niſſeBedenken entſtehenſollten:ſo hat der Magiſtraczu Elbingdieſeder
vorgeſeßtenRegierunganzuzeigenund deren weitereBeſtimmung einzuholen,
ſonſtaber die Berufenenin ihrAmt einzuführenund dieſelben,unter Hin-
weiſungauf den von ihnengeleiſtetenBürgereid,zur treuen Verwaltung
des ihnenübertragenenAmtes dur<hHandſchlagzu verpflichten.

$. 3.
II. Form der Verwaltung.

1) Geſchâftsgang.

DieſesCuratoriumführtdie Verwaltungder Pott - CowſleſchenStif
tung in collegialiſherForm,wobei die Wahl der Vorſibendenden Curata-

ren úberlaſſenbleibe.
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Den Geſchäftsgangſelbſtmögen die Curatorenunter ſichverabreden,
und wenn ſiees fürnöthighalten,die Genehmigungder vorgeſeßtenRegie-
rung hiezueinholen.

Zu den vorkommenden Rechtsangelegenheitenmögen die Curatorenſich
der Hülfeeines Rechtsverſtändigenin einzelnenFällenbedienen,

$. 4,
DD Verwaltungskoſten.

Die Curatorenſindbefugt,die unvermeidlihenVerwaltungskoſtenaus

den im Teſtamentead IV. erwähntenZinſen- Ueberſchüſſenzu entnehmen,
DieſeVerwaltungskoſtengehendem, den Curatoren dur<hdas Teſtament
ausgeſeßtenHonorar von 600 Rehlr.(inſoferndieſelbenüberhauptdarauf
Anſprüchezu machenſichveranlaßtfindenſollten)dergeſtaltvor, daß ſieje-
denfallsdurh die Zinſen- Ueberſchüſſezuerſtgede>tſcinmüſſen,ehe das

zuleßterwähnteHonoraraus demſelbenentnommen werden darf.
Wenn in einzelnenJahrendie Einkünftedes Stiftungs- Capitalsund

des etwa bereicsgeſammeltenReſerve-Fonds($.33.) zuſammengenom-
men niche,oder auchnur geradezur Befriedigungder dur< das Teſtament
des Stiftersbenannten Anſtaltenhinreihenund mithingar keineZinſen- Ue-
berſchúſſeſtattfinden,ſo fälltdas den CuratorenausgeſeßbteHonorarganz fort,
und die unvermeidlichenVerwalcungskoſtenwerden jederan dieſerStiftung
cheilnehmendenAnſtaltpro rata in Abzuggebracht.

$. 5.

3) Geſchäfts- und Kaſſen

-

Lokale.

Die Secadtgemeindeiſtverpflichtet,dem Curatorioſowohlin ſeinenGe-
ſchäfts-Verhandlungen, als zur Aufbewahrungder Kaſſen- Beſtändean Gel-
de und Documenten ein geeignetesund ſicheresLokale,entweder im Rath-
hauſeoder in einem andern zur Diſpoſitionder Stadtgemeindeſtehenden
Gebäude zur unentgeldlihenBenußunganzuweiſen,ſobalddieCuratorendarauf
antragen, oder der Magiſtrataus beſonderender Regierunganzugebenden
Grúnden, es fürrathſamerachtet;wobei der Magiſtratinsbeſonderefür.die
äußerſteSicherheitdes Kaſſen»tokalsingleicherArt, wie fürdie derKäm-
mereifaſſeverhaftetiſt,

92 *



Sämmeliche, der StiftungsmaſſezugehörigenSchuld-Dokumente und
Staats - und andere öffentlichenPapierewerden in-einem eiſernenKaſten,4u
welchemjederder Curatoreneinen beſondernSchlüſſelführt,in dem erwähn-
ten ‘ofaleaufbewahrt.

Auch ſollendie Curatorenzu den laufendenim Voraus nichtzu beſtim-
menden Ausgaben,mit einem nah dem Bedürfniſſeder Anſtaltenvon der

RegierungabzumeſſendeneiſernenBeſtandeverſehenwerden.

$. 6.
4) Kaſſenführung.

Für die Kaſſenführungiſtein beſonderesReglementzu entwerfenund
der vorgeſeßtenRegierungzur Beſtätigungeinzureichen.

$. 7
IV. MaterielleVorſchriftenfürdieVerwaltung.

1) Controllevon Seitendes Magiſtrats.

|

erwaltungvon
toriidergeſtaltob,daß derſelbeſichzu jederZeitvon dem Zuſtandederſelben
dur<hReviſiondes Verfahrensund der Kaſſenführungzu unterrichtenbefugt
und dieſelbewenigſtensbeim Rechnungsſchluſſeam Ende des Jahresvorzu-
nehmenund den etwa vorgefundenenUnregelmäßigkeicenabzuhelfenverpflichtetiſt.

Demſelbenwird es dabei zur Pflichtgemacht,wie überhaupt, ſoinsbe-
ſonderein Bezug anfdie vom Stifternamentli<hberufenenCuratoren,dieſe
ihm obliegendeConctrolleohneErſchwernißder Curatorenund in den mit dem

ZweckvereinbarlichenſchonendenFormenauszuüben.

$. 8.
D AllgemeineVerpflichtungdes CuratoriHinſichtsder Verwaltung.

Das Curatoriumiſ auf die Erhaltungund ordentliheAdminiſtration
des Stiftungs-Capitals,AbwendungallesdrohendenSchadens und möglichſt
vortheilhafteBenußungderſelben,wie ein ſorgenderHausvaterBedachkzu
nehmenverpflichtet,es wird in dieſerHinſichtim Allgemeinenaufdie Vor-
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ſchriftendes Allg.LandrechtsTh. 1.Tit.14. Abſch.2. verwieſen,inſoweit
dieſesSratut nichebeſondereAbweichungendavon vorſchreibt,

$. 9.

3) BeſondereVerwaltungs- Negeln.
a. Einziehungder Zinſen.

Jnsbeſondereliegtdem Curatoriodie regelmäßigeEinziehungder Zin-
ſenvon den Stiftungs

-

Capitalienob,damiet dur< Verſäumnißoder Nichtbe-
achtungder durh die Geſeße den Capitals-GläubigernbeigelegtenRechte,
der StiftungkeinNachtheiloder Verluſtzugefügtwerde,deſſenFolgendas
Curatorium gemäß der im vorhergehenden$. angeführtengeſeblichenBe-

ſtimmungenzu vertreten habenwürde.

$. 10.
b, Prozeſſe»

Zur AnſtellungeinesProzeſſesgegen die ſäumigenSchuldnerbedarf
das Curatoriumnichtdie Zuſtimmungdes Magiſtrats;es genügtvielmehran
einer von dem CuratorioſeinemRechtsanwaldeauszuftellendenVollmacht.

— -_

$. 11: = _…

ce. Vergleiche.

ZurAbſchließungeinesVergleichsiſtjedo< das Curactoriumdie Ge-

nehmigungdes Magiſtrarseinzuholenverpflichtet.

$, 12.
d. Erla und Dilations-Bewilligung.

DieſerGenehmigungbedarfes auh, wenn das Curatorium einem

Schuldnerîn Betreffder fälligenZinſenzahlungeine längereals dreimonat-

licheDilacionzu bewilligen,oder einen Theildes Zinſenrüſtandeszu er-

laſſen,oder den dur<hdas Schuld-Dokument feſtgeſeßteuZinsfußganz oder

aufeine gewiſſeZeitzu ermäßigenſichbewogenſindenſollte.

$. 413.

—

e. Kapitals-KündigungenSeitensderSchuldner.
FreiwilligeKündigungenvon KapitalienSeitensder Schuldnerſtdas
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Curatorium ohne Weiteres anzunehmen berechtige,dem Magiſtrateiſjedoch
davon Nachrichtzu geben.

$. 14.
f. Kapitals-KündigungSeitens dcs Curatorii.

Junwelchen Fällendas Curatorium ſichſelbſtzur Kündigungvon Capi-
calienund deren Einziehungveranlaßtfindet,bleibtzwar deſſeneigenerEr-
wägung vorbehalten,weil daſſelbefürdie Folgeneiner unterlaſſenenVor-
ſihtsmaaßregelverantwortlichiſt;als eine beſtimmteRegel,von welcherdas
Curatoriumnur mit Genehmigungdes Magiſtratsabweichendarf,wird jedoch
hiemitfeſtgeſebt,daß die Kündigungund Einziehungeines Stiftungs- Capi-
tals eintretenſoll,wenn in dem Hypothefen-Bucheeines verpfändeten
Grundſtücks,entweder in der zweitenRubrik fortdauerndeReal - Verpflichtun-
gen (Erbpacht, Ecbzinsund dergleichen)oder in der drittenRubrik vor dem

Stiftungs- Capitalenoh andere Capitalieneingetragenſindund der Schuld-
ner dem Curatoriodie regelmäßigeErfüllungder aufſolheWeiſebevorrech-
teten Leiſtungenund Zahlungenan der jedesmaligenVerfallzeitnichtvoll-
ſtändignachzuweiſenvermag, und endlih,wenn es dem Darlehnean dex

pupillariſchenSicherheitermangelt, wobei jedoch,Hinſichesder dem Curatorio
bereicsüberwieſenenvon dem StifterſelbſtbelegtenCapitalienmitGenehmi-
gung der vorgeſeßtenRegierungAusnahmen ſtatcfindendürfen. Bei der

Beurtheilungder pupillariſchenSicherheitiſtnah Anleitungdes allg.tand-
rechtsTh. 1. Tit. 14.$.188 seg.zu verfahren,als Maaßſtabdes Werchs
aberfedèBitát*di&ritedrigſteErmirtelungzum Grunde zu legen,

$. 15. n

&. Zuſchlageincsder Stiftungverpfändeten,sub hasta ſtehendenGrundſtüs.

Jn den Zuſchlageines ſubhaſtirtenGrundſtücks,bei welchemdie Stif-
tung intereſſirtiſt,zu willigen,iſtdas Curatorium ohneweitereNükfrage
befugt,ſobalddie Stiftungwegen Capital,Zinſenund Koſtenvollſtändig
gede>ciſt;iſtdieſesaber nichtder Fall,ſoiſtdas Curatoriumzu dennach
feinerpflihtmäßigenUeberzeugungzum Beſtender Stiftungzu ergreifenden
5Maaßregeln, die Zuſtimmungdes Magiſtratseinzuholenverpflichtet.

rr
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$. 16.
h. Quittungslciſtungen.

Zur GültigkeiteinerBehufsder töſchuugim Hypothekenbuckeauszuſtel-
lenden Quittungüber eingezogeneStiftungs-Capicalieniſtdie derſelbenan-

zuſchließendeſchriftliheGenehmigungdes Magiſtratsnothwendig.
d. 17.

i. Benuzungder Stiftungs- Kapitalien.

Da das Curatoriumſchonim Allgemeinen($.8.) für die möglichſt
vortheilhafteBenußung der Stiftungs-Capitalienzu ſorgenverpflichtetiſt,ſo
bleibtihm zwar die Wahl dieſerBenußungzunächſtvorbehalten;der Ma-

giſtratiſtjedo<hvermögeder ihm ($.7.) obliegendenConctrolleverpflichtet,
daraufzu ſehenund zu halten,daß die zur Stiſtungs:Kaſſeeingehenden
baaren Gelder und unzinsbarenPapiereſobaldals möglichſicheruntergebracht
uud durchVerzinſungbenußtwerken.. 18.

Als allgemeineRegelwird jedochfeſtgeſeßt,daß zu den vorkommenden
baaren Zahlungen, unter ſolidariſcherVerhaftungſämmtlicherCuracoren, kein

größererBeſtandals 2000 Rthlr.inderKaſſeſihbefindendarf,und daß
größereSummen bis zur anderweitigenziusbarenBelegungbeiderBank deponirt,
oder inzinsbareStaats - oder andere öffentlichePapiereumgeſeßtwerden ſollen.

$. 19.

Die Genehmigungdes Magiſtratszu jederBelegungoder Benubung
einesSciftungs-Capitalsiſ weſentli<hnothwendig,und er darfſieverwei-
gern, ſobaldihm nichteine_pupillariſcheSicherheitfür daſſelbenachgewieſen
werden kann.

—

—T $. 20.

An Mitgliederdes Curatoriiund des Magiſtratsdarfunter keinenUm-
ſtändenein Stiftungs- Capitalausgeliehenwerden.

$. 21.
k. Erwerbungvon Grundſtücken.

|

Das Curacoriumiſtſelbſtmit Einwilligungdes Magiſtratesnichtbefugt,
dieStiftungs- Capitaliendur<hden Ankaufvon liegendenGründen zu be-



nußen; es iſthiezuvielmehrdie ausdrü>kliheGenehmigungder vorgeſeßten
Regierungerforderlih,welcheaber nur in dem Falle,wenn ein überwiegen-
der Nuhen fürdie Stiftungaus der freiwilligenErwerbungeinesGrund-
ſtücksnachgewieſenwerden kann,ertheiltwerden darf.

$. 22.

Wenn dagegendie Stiftungals hypothekariſcherGläubigerin der Sub-

haſtationeines verpfändetenGrundſtücksdaſſelbezur Rettungdes Capitals
zu erwerbengenöthigtwird,ſo iſtdies dem Curatoriounter der durchden
MagiſtrateinzuholendenGenehmigungder vorgeſeßtenRegierungzwar ge-
ſtattet,ein ſolchesGrundſtückiſtjedochſobaldals möglichwieder zu veräu-

ßern,wenn damit kein bedeutenderVerluſtfürdieStiftungverbundeniſt,
$. 23.

1. Verpachtungder der StiftungzugefallenenLandgüter.

Die aufſolcheWei,eerworbenen,und fürdie Stiftungzu conſerviren-
den Landgüterſindſofortaufeine möglichſtvortheilhafteWeiſezu verpachten;
es bedarfkeines ticitations-Verfahrens,ſondernes genügtan der Zuziehung
des Rechts-Conſulentenund der Genehmigungdes Magiſtrats,welcherdabei
vorzüglichaufdieEigenſchaftendes Pächtersund aufeine gehörigeCautions-
beſtellungzu ſehenhat,und übrigensfürdie Beobachtungder durchdie Ge-

ſehevorgeſchriebenenrechtsgültigenFormen einesPachts- Contractsverhaftetiſt.
$. 24.

m. Veräußerungvon Grundſtücken.

Auch zur Veräußerungeines der StiftungzugefallenenGrundſtücks,
wohinauchdie Vererbpachtnngdeſſelbengehört,iſtein tizitations- Verfahren
nichtweſentlihnothwendig,wohlaber bedarfes dazuder ausdrülichenGe-
nehmigungder vorgeſebtenRegierung.

'

$. 25.
n. Aufnahmevon Darlehnen.

Darlehneiſtdas Curatorium nur mit ausdrüliherGenehmigungdes
Magiſtratsaufzunehmenbefugt,welcherdaraufzu ſehenhat,daß dieſelben

aus



aus den zuerſteingehendcnEinküuftender Anſtaltwieder erſtattetwerden,
und in der Regelkeine längerealseinzährigeDauer cines ſolchenAnlehnszu
dulden befugtiſt.

Ausnahmenvon dieſerRegelwerden dem pflihtmäßigenErmeſſendes
Magiſtratsvorbehalten.

$9.W.
V, Verwendung der Stiftungsfonds.

1- AllgemeineVorſchriften.

Dem Curatorioiſtdur<hdas Teſtamentdes Setifcersdie unbeſchränkte
Verwaltungder EinkünfteſeinerStiftungzu den von ihm angegebenen
Zweckenbeigelegtworden. Es verſtehtſichdaherauchvon ſelbſt,daß, un-

beſchadetdes den einzelnenvom StifterbegünſtigtenAnſtaltenzuſtehenden
Rechtsaufden Genußder ihnendurchdas TeſtamentzugeſichertenEinkünfce,
das Curacoríum,ſoweitdas Teſtamentnichtganz beſtimmteVorſchriftenda-

rúber enthält,die VerwendungsartdieſerEinkünftezum Beſtenderſelben
nah ſeinergewiſſenhaftenUeberzeugunganzuordnenbefugtiſt,und daß da-
her dic Vorſteherund Verwalter dieſerbetreffendenAnſtaltendie von dem

Curatoriodeshalbzu treffendenAnordnungenzu befolgenund bei der Anfer-
tigungder Verwaltungs-Ecats fürdie ihrerVorſorgeanvertrauten Anſtalten
hicraufRückſichtzu nehmen verpflichtetſind.Wenn aber die von dem Cu-
ratorioindieſerHinſichtgetroffenenAnordnungenmit der eigentlichenBe-

ſtimmungund dem Weſen der einzelnenAnſtaltennichtin Uebereinſtimmung
zu bringenund die Vorſteherund Verwalter derſelbenalſoſieauszuführen
Bedenken tragen ſollten,ſogebührtdem Magiſtratedie Entſcheidung,welche
ih aber nur aufein Veto beſchränkendarf,ohnedadurchcineranderweiti-
tigenAnordnung von Seiten des Curacoríivorzugreifen.

Sollte aber eine ſolcheDifferenzzwiſchendem Lebternund- dem Ma-
giſtratedur Uebereinkunftnichtausgeglichenwerden,ſoiſtdie Entſcheidung
der vorgeſebtenRegierungeinzuholenund in Ausäbungzu bringen.



$. 27.
2. Specielle Vorſchriften.

“a. Jn Betreffdes Induſtrie-und Krankenhauſes-

InsbeſonderefindetdieſeBeſtimmungAnwendung aufdie beidendurch
die Pott-Cowleſhe StiftungvorzüglihbegünſtigtenArmen- Anſtalten,
nemlih das Jnduſtrie-und das Krankenhaus, deren Erhaltungbisherhaupt-
ſächlichaufdie aus dem Aerarioder der Stadt- Gemeinde ihnenzugefloſſenen
Einkünftegegründetgeweſeniſt.Der im TeſtamentausgeſprochenenAbſicht
des Stiftersgemäß gebührtvielmehrden Curatoren ſeinerStiftungzunächſt
die Anordnungüber die Verwendungder von ihm den JFnſtitutenzugewieſenen
Einkünfte,und es hängtalſounter der $.26. angegebenenBeſchränkungvon

ihrempflihtmäßigenErmeſſenab, ob und zu welchenVerbeſſerungenin der

EinrichtungdieſerAnſtaltendie Stiftungs-Einkünftezunächſtverwendet wer-

den ſollen,und ín wie weit alſodie der StadtgemeindeobliegendeVerpflich-
tungzur ErhalcungdieſerAnſtalten,mit Rückfſicheaufdie von ihnenbeabſich-
tigenVerbeſſerungen,durchdieStiftungs- Einkünfteerleichtertwerden kann.

In die Verwaltung der Anſtaltenſelbſthat das Curatorium ſichaber
nichtzu miſchen,ſihvielmehrdaraufzu beſchränken, die nüßlicheVerwen-
dung der Stifcungs-Einkünftezu den beſtimmtenZweckenzu controlliren
und etwanigeMißbräucheoder Abweichungendem Magiſtrateoder der vorge-
ſeßtenRegierungzur Abhülfeanzuzeigen.

$. 28.

b. Det weiblihenDienſtboten- Stiſtungim St, Eliſabeth- Hospital.

Die Behufs der Aufnahme weiblicherDienſtbotenin das St. Eliſa-
beth- Hospitalzu treffendenEinrichtungen, bleibender Uebereinkunftzwiichen
dem Curacoriound den VorſteherndieſesHospitals,jedo<hmit Vorbehale
der Genehmigungvon Seiten der,dem LeßternvorgeſeßktenArmen-Direction
überlaſſen.Das Curatorium hac ſihhinſichelihder Aufnahmeganz nach
den Beſtimmungendes Teſtamentssub rubrica III, Litt. C, zu richten,
und bleibtes demſelbenvorbehalten, die Qualifikationder fürRechnungder
Pott-CowleſchenStiftungin das Hospicalaufzunehmendenweiblichen



Dienſtbotengewiſſenhaft,und wie es ſolchederAbſichtdes Stiftersam mei-
ſtenentſprechendhäle,zu beurcheilen,

$. 29.

Dem CuratorioſtehtdiePrüfungund Aufnahmeder ſichdazu melden-
den Perſonenallein zu, daſſelbeiſtjedochverpflichteteine erledigteStelle
längſtensbinnen 6 Wochen an eine geeignetePerſonzu verleihen.

$. 304
c. Der übrigenmilden Stiftungen.

Die Verwendungder den übrigenvon dem Stifcerbecheiligtenmilden

Anſtalten,
namentlich:

1) dem Heiligeleichnams- Hospital,
Y dem Set.George-Hogspital,
3) dem Peſtbudeſtift,
4) dem Conventſtift,
5) dem Pauperkfnabenſtift,
6) dem KinderhausſtiftjeßtweiblichenWaiſenſtifc

und 7) der neu errichtetenSchulefürarme Mädchen zugewendetenEinkünf-
te, bleibt wie vorhinangeordnetworden,ebenfallszunächſtdem Ermeſſen
des Curatoriivorbehalten.

$. 31.
d. Dic jährlicheVertheilungder Zinſenvon 10000 Rthlr.unter die Hausarmenbetreffend.

Das unbeſchränkteVertrauen,welchesder Stifterden von ihm bezie-
hungsweiſebeſtelltenCuratorenſeinerStiftungbeweiſet,geſtattetnicht,daß
dieſelbenin der Verwendungs- Art der von ihm zur jährlichenVertheilung
unter die Hausarmenan ſeinemGeburtstageausgeſeßtenZinſenvon einem

Capitalvon 10000 Rthlr.beſchränktwerden, es bleibtdaherſowohldie Er-
mitcelungund Auswahlder auf ſolcheWeiſe zu unterſtübendenJndividuen,
als die Beſtimmung über den Betrag der Jedem von ihnenzu reichenden
Gabe und die Vertheilungsartſelbſt,lediglihder pflihtmäßigenund men-

ſchenfreundlihenVorſorgeder Curatorenvorbehalten,die namentlichetiſteder
aufſolcheWeiſe unterſtübktenPerſonen,mit deren Quittungenbelegt,iſt
aber demnächſteinervon Seitendes Magiſtratszu dieſemZweckezu ernen-

3 xk



den und zur Verſchwiegenheitzu verpflichtendenCommiſſion,aus zweienſei-
ner Mitgliederbeſtehend, vorzulegen,und von dieſerdagegeneineBeſcheini-
gung úber den geführtenNachweisauszuſtellen,damit dieſeals Rechnungs-
belagdienenkfannzdie namentlichetiſtemit den Quittungeniſthiergufzu
vernichten.

$. 32.
e. Die Stiftungfür das Gymnaſiumbetreffend.

Die von dem StifterbeſtimmtenZahlungenfürdas Gymnaſiumwer-

den von den-Curatorenan die betreffendenEmpfängergegen deren ſchriftliche
Quittungengeleiſtet.Auch ſollder Magiſtrat,dem als Patrondes Gymna-
fiumsdie Beſeßung der vom TeſtatorgeſtiftetenengliſchenSprachlehrerſtelle,
unter Genehmigungdes Conſiſtoriums,zuſteht,verpflichtetſeyn,vor der An-

ſtellungdeſſelbendie Erklärungder Curatorendarüber einzuholen,ob dieſelben
gegen das gewählteSubjectetwas zu eriunernhaben,auchaufgegründete
Bedenken und EinwendungenRückſichtzu nehmen.

$. 33.
3. Verwendung der jährlichenUcberſhüſſevon den Einkünftender Stiftung.

Jn Beziehungaufdie durchden höhernZinſenfußderStiftungs- Capi-
calienzu erwartenden jährlichenUeberſchüſſeiſtdas Curatoriumverpflichtet,
die Anordnung des Stifterswegen Bildung einesReſerve-Fonds auf das

genaueſtezu befolgen,und es darfdahervon einerVerwendung dieſerUe-
berſhüſſezum Beſtender vom StifterbetheiligceenAnſtaltennichteherdie
Rede ſeyn, als bis ein zue De>ung etwanigerVerluſteam Stiftungsfonds
beſtimmtesNeſerve- Capitalvon wenigſtens40000 Rthlr.,deſſenbeſtändige
Erhaltungdem Curatoriozur Pflichtgemachtwird,angeſammeltworden iſt,
Sodann aber bleibtdem Curatoriodie Dispoſitionüber die Mehreinkünfte
der Stiftungim Sinne des Stiftersin gleicherArt vorbehalten,wie dies

Hinſichtsder gewöhnlichenEinkünftedur< dieſesStatut apgeordnetworden.

$. 34.
VI, Rechnungslegung.

Am Schluſſeeines jedenmit dem 12. JanuarbeginnendenRechnungs-
jahres,alſoſpäteſtensbis zum 15. FebruarjedenJahres,it das Curaco-
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rium verpflichtet,dem Magiſtratdie vollſtändigeRechnungüber diegeführte
Verwaltungvorzulegenund deſſenDecharge,nachvorherigerErledigungder
etwanigenRechnungs- Erinnerungen, zu erbitten.DenStadcverordneteniſt
ſtecsein Exemplar der FJahresre<nungzur Kenntnißnahmemitzutheilen.
Die HaupctreſultatedieſerRechnungslegungaber ſindvon dem Curatorio

durchden Druck bekanntzu machen.

$. 35.

VIL. Abänderungendes Statuts.

Es iſtUnſerAllerhöchſterWille,daß die VorſchriftendieſesStacuts

ſowohlvon den Curatoren,als den zur AufſichtberufenenBehörden, ſtrenge
befolge,und daß Abänderungendeſſelbennur mit UnſererAllerhöchſtenBe-

willigungvorgenommen werden.

UrkundlichhabenWir dieſesStatut AllerhöchſtSelbſtunterzeichnetund

mit UnſermKöniglichenJuſiegelbedru>enlaſſen.

GegebenBerlin,den 8. Mai 1826.

(gez) Friedri<Wilhelm.

(L. S5.)

v. Altenſtein, v, Schuckmann.,



Geſchäfts-und Kaſſen-Reglement
fürdiePott-und CowleſcheStiftungin Elbing.

Durchdas von Seiner KöniglichenMajeſtätAllerhöchſtSelbſtvollzogene
Scatut fürdie Pott- und C owleſhe Stiftungvom 8. Mai 1826 iſ $.3.
nachgegebenworden : daß die Curatorenden Geſchäfesgangunter ſichverabre-
den dürfen,und nach$.6. des Statuts ſollfürdie Kaſſenführungein be-

ſonderesReglemententworfenund der vorgeſeßtenKönigl.Regierungzur Be-
ſtätigungeingereichtwerden; weshalbdenn hiemitnachſtehendesGeſchäfts-und

Kaſſen-Reglemententworfenwird.

Abſchnitt 1.

Von dex Kaſſen- Verwaltungdurchdie vom Stifterernannten Curatoren.

. 4.

So langedie vom Stifterernannten, und durh das Statut vom 8.
Mai 1826 beſtätigten,Z CuratorendieſerStiftungvorſtehen,ſoll,nah $.7.

des gedachtenStatuts,denſelbendieVerwaltungdur<hmehrereFormennicht
erſchwertwerden. Es verbleibtdaherbei der diesfälligenvon Anfang an

eingeführtenEinrichtung,daß der re<hnungsführendeCurator,namentlich
HerrNegotiantWegmann, nur ein einzigesBuch über die Kaſſen-Ver-
waltungführt,welchesjedochin zweiAbtheilungenzerfällt,wovon die erſte
Abtheilungdie Einnahmen und Ausgaben in chronologiſcherFolgeordnung
enthält, mithindas Journalvertritt,die zweiteAbtheilungdagegennachden
verſchiedenenEtats- Titeln eingerichtet,mithindas ſonſtgewöhnlicheManual

erſeßt,Beide Abctheilungenſindſoeingerichtet,daßdarnachjedenTag die

Kaſſeabgeſchloſſenund ſogleihvollſtändigüberſehenwerden fann,
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$. 2

Jn Gemäßheit des $. 3. des Statuts iſtdie Geſchäfts- Vertheilungun-

ter die Z Curatoren in der Art erfolgt,daß der HerrStadtrachKrauſe
è den Vorſißführe,der HerrNegotiantWegmann die Kaſſein ſeinemVer-

| ſchluſſehat,und Herr Vice-ConſulD. F. Schwar die äußernAngele-
? genheitender Stiftungbeſorgt.

. 3.
Alle an das CuratoriumgerichteteSchreibenwerden von dem vorſißen-

den Mitgliedeerbrochenund hiernächſtden übrigenMitgliedernmitgetheilt,
welchehiernächſtbei wichtigenAngelegenheitenauf die Anordnung des Vor-

ſißendenzuſammenkommenund ſih darüber berathen;bei minder wichtigen
Sachen dagegendie nächſteregelmäßigeZuſammenkunftabwarten,welchein
der Regelmonatlicherfolgt. ‘

$. 4.

Nach $.5. des Sctacutsiſ ein,daſelbſtvorgeſchriebener,eiſernerKaſten
angeſchaffcund inderWohnungdes HerrnWegmann aufgeſtelltworden,
worin nihtblös die der StiftunggehörigenDokumente,ſondernauchdie
der Stifcunggehörigenbaaren Gelder aufbewahrtwerden. Damit jedoch
Gelder und Papierenichedurcheinanderkommen,werden Leßterein ein be-

ſonderesblechernesKäſtckengelegtund dieſesdann in den eiſernenGeld-
kaſtengeſekßt.

Bis jet beſißtdie StiftungkeineöffentlichenStaatspapiere,Pfand-
briefeund dergleichen;ſollceſiekünftigaber, in Gemäßheitdes Geſeßes
vom 3. Mai 1821, Papiere,die auf jedenJnhaberlauten,acquiriren,ſo
werden ſolchedem Magiſtratezur Außercoursſebungeingereiht, der ſolche
hiernächſt,wenn es erforderlihwird,in GemäßheiteinesReſcriptsder Königl.
HochverordnetenRegierungzu Danzigvom 8. December 1822 auchwieder
in Cours ſehenfann,

SolchegeldgleihePapierewerden in dem Manual und der Rechnung
jedesmalnah der Nummer, Litteru. �.w. bezeichnetwerden.

$. 5.
Die am Schluſſedes $. 5. des Statuts unbeſtimmtgebliebeneSumme,

die als eiſernerBeſtandzu vorkommenden Ausgabenparatgehaltenwerden
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ſoll,iſ bereitsim $.18. desStatuts auf 2000 Réhlr.feſtgeſeßtworden,
weshalbes hierüberfeinerweitern Beſtimmungbedarf.

$. 6.

Was die im $.34. des Statuts angeordneteRechnungslegungbecrife,
ſowerden jedesmalgleichnachdem 12.Januar die,im $. 31. des Secatuts

gedachten,Zahlungs-Nachweiſungenüber die an Hausarme geleiſteteZah-
lungen,der daſelbſtgedachtenMagiſtrats-Commiſſionvorgelegt,damit deren

Beſcheinigungden Belägender Jahresrechnungbeigefügtwerden fann,

Abſ<nitt II.

Von dex Kaſſen- Verwaltungdurchandere,als diejezigenCuratoren.
d

$. 1.

Sobald nach$.2. des Séatuts ein neuer Vorſteherin das Curatorium
eintritt,ſolldemſelbenein Extractaus dem Teſtamentedes Stifters,ſowie
eine Abſchriftdes Statuts, dieſesReglementsund des zweitenAbſchnitts
14ten Titels1ſtenTheils$. 109—163. des allgemeinenLandrechtszugeſtellt
und derſelbezur Erfüllungder ihm hiernachobliegendenPflichten,mit Hin-
weiſungauf den geleiſtetenBürgereid,mittelſtHandſchlagsan Eides Statt

verpflichtetwerden.

$. 2.

Die im vorigenAbſchnittenthaltenenBeſtimmungengeltenauh fürdie
künftigenVorſteher;dochſollein neues Mitgliednichtgeradein dieFunktion
des ausgeſchiedenenMitgliedestreten , vielmehrbei dem jedesmaligenEin-

treten eines neuen Mitgliedesvon allendreienüber die Geſchäfts- Vertheilung
das Nôöthigeverabredecwerden. “Als Regelſollindeßhiebeigelten:daß
niemals das vorſibendeMitgliedzugleihKaſſenführerſeyndarf.

A $. 3+
Sobald die Kaſſenführungaufein neues Mitgliedübergeht,ſollaußer

dem im $.1. des vorigenAbſchnittsgedachtenKaſſenbuchenochein zweites
Manual von dem dritcen Mitgliedegeführtund dieſesbei der jedesmaligen
‘Quſammenkunftdes Curatoriinah dem Journalund Manual des Rechnungs-
führersergänztwerden. Das
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Das vorſißendeMirgliedhatdaraufzu ſehen,daßdiesregelmäßigge-

ſchieht,auchder Rechnungsführervon Sibungzu Sißbungdas Manual dem

Fournalgemäß berichtigt.
1

GehenGelder mit der Poſtein,ſo wird der Poſtkſcheinſowohlvon
dem vorſibenden,als dem rehnungsführendenMitgliedevollzogen;auch,
wenn die eingehendeSumme über 2000 Rehlr.beträgt,ſogleicheineextraordi-
naire Zuſammenkunftveranlaßt,um das Geld in den mit 3 Schlöſſernver-

ſeheneneiſernenKaſtenzu legen.
Keiner der Curatorendarfden ihm anvertrauten beſondernSchlüſſelei-

nem Andern,bei eignerVertretungüberlaſſen,vielmehrwird,in Krankheits-
oder andern unvermeidlichenVerhinderungsfällen,der verhinderteCuratorei-

nen ſcinerſonſtigenFreundeabzuordnenund dieſemden Schlüſſelzu übergeben
haben.

;

Quittungenan die Einſenderoder Einzahlervon Capitalienoder Zinſen,
werden von allen3 Curatorenvollzogenund mit dem Stiftsſiegelgeſiegelt.

Wenngleichdie baare Geldſumme,welchedas Curatorium nach$. 18.
des Statutsvorräthighabendarf,auf2000 Rthlr.beſtimmtworden iſ, o
darfdicſeSumme dochnichtder Rechnungsführeroder ein anderes Mitglied
in ſcinemalleinigenPrivat-Verwahrſamhaben, vielmehrdarfdem rechnungs-
führendenMitgliedehievonnur ſovielbelaſſenwerden,als daſſelbezur Beſtrei-
tung der vorkommenden Ausgabenvon der einen gewöhnlichenSißungbis
zur andernnôthighae.

. 7.

Soofc aus der Stiftungs-Kaſſean die vom Stifterdaraufangewieſe-
nen JuſtituteZahlungenzu leiſtenſind,die nihtan einem der gewöhnlichen
Sißungstageerfolgenkönnen,habenalleZ Curatorenſichzu verſammelnund
das nôthigeGeld aus dem gemeinſchaftlichenVerſchluſſegegen gehörigvollzo-
gene Quittungherzugeben.

4



$. 8.
Da die Stiftung na> den Königl. Regierungs- Reſcriptenvom 30. Juli

1822 und 13. Juli1825 dieStempel-und Sportel-Freiheitgenießt,ſohat
das Curatoriumdaraufzu wachen,daß dieKaſſedurchdergleichenAusgaben
nichegeſchwächtwerde.

Abſchnitt II..

Von der Kaſſenführung,wenn ſolchein Zukunfteinem beſondernRendanten
anvertraut werden ſollte.

$. 1.

Solltendie Ueberſchüſſeder Stiftunges geſtatten,und eintretendeUm-

ſtändees wünſchenswerchmachen, daß ein beſondererKaſſen-Rendanc bei die-

ſerStifcungangeſtelltwerde,ſoſollein ſolchervon dem Curatoriodem Ma-

giſtracevorgeſchlagenund von dieſembeſtätiget,demſelbenalsdann auchdie
Stifcungskaſſeübergebenund derſeibeeben ſowie jederandere beſoldeteöfent-
licheKaſſen-Beamtein Eid und Pflichtgenommen werden,

$. 2.

Pflichtendes Rendanten im Allgemeinen.
So wie nun dieſerRendant — fürden die Remuneration von dem Cu-

ratorioaus den, dem Curatoriovom Stifterausgeſeßten600 Rthlr.feſtzu-
ſtellenbleibe— fürAlles,was bei der Kaſſevorgeht,aufkommen und

dahervon allenVerhandlungenund Geſchäftender Kaſſeunterrichtetwerden

muß, ſo hatderſelbezugleichdie Verbindlichkeit,eine dem Stifcungs-Fonds
angemeſſeneCaution von 2000 Nehlr.zu ſtellen.

3.

Das Curatoriumder Stiftungiſtdie ihmunmitcelbarvorgeſeßteBehör-
de, deren Anordnungen derſelbeunbedingtzu befolgenhat, in ſo fernenah
einem der folgendenParagraphenhiebeinichtdie Genehmigungdes Magi-
ſtractsausdrülicherforderlihſeinſollte.

s. 4.

Jm Allgemeinenmuß derſelbeſichgenau nachdem Etat der Stiftung
oder den ſonſtigenVorſchriftenrichten,und ohneerhalteneAnweiſungdes
Curacoriinicheseinnehmenund ausgeben,außerwo der $.12. es erlaubt.
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Der Etat wird übrigens vom Curactorio auf ſehsJahreangefertigt,
und vom Magiſtratena< vorherigergenauer Prúfungbeſtätigeczauh dem

Teſtamentedes Stifters,und dem Scactuteſo wie dieſemReglementgemäß
eingerichtec,

$. H.

Führungder nöthigenBücher.

Ueberſämmtlichebei der Kaſſevorkommenden Einnahmenund Ausga-
ben wird von dem Rendancten

a) ein Hauptbuchoder Journalin chronologiſcherOrdnung,und, da kcin

beſondererConcrolleurbei der Kaſſeangeſtellciſt,auch
b) ein Manual in ſyſtematiſcherOrdnung

geführe.
$. 6.

Das Journalmuß folgendeRubriken enthalten:
4. laufendeNummer.
2. Datum der Einnahme und Ausgabe.
3. Benennung des Gegenſtandes.
4. Geldbetrag:

a) baar.

b) Scaats- Papiere.
5, Haupt-Summe.

u, 6. Seite des Manuals.

$. 7,
Die Nummern und ſonſtigenKennzeichender etwa eingehendenStaats-

papieremüſſenin den Kaſſenbüchernmit dem Beifügenvermerktwerden: ob
die $.38. dieſesReglementsangeordneteAußercoursfebungerfolgeſei.

. 8.

Jn das Journalmuß die täglicheEinnahmeund Ausgabeſowie ſieer:
folgt,eingetragenwerden,damit daſſelbe,wenn es abgeſchloſſenwird,jedes-
mal den augenblicklichenKaſſenzuſtandergiebe.

|



,
$. 9.

Zur Verhütung nachtheiligerUnordnungen muß vom Rendanten der

Grundſasſtrengebefolgewerden: '

feineEinnahmezu Buchezu bringen, eheer ſiewirklihbezogen;ſo
wie im GegentheilkeineAusgabezu leiſten,eheer ſieeingetragenhat.

$. 10.
Das Manual iſ dasjenigeBuch,in welchesdie Einnahmenund Aus-

gabenin ſyſtematiſcherOrdnungeingetragenwerden.

Dem Manual dient der Ecat zur Richeſhnur.Alle Titel welcheder
tektereenthält,müſſenau<him Manual und in derſelbenFolgewie im Ecat

vorkommen,auch der im tebterenangeführteGeldbetragals die Soll-Ein-
nahme und Soll-Ausgabeaufgeführtwerde.

ZwiſchenjedemTicel bleibtſovielRaum leer,als wahrſcheinlihbei

demſelbenund bei jederſeinerAbtheilungendurh das ganze Jahrerforder-
lih ſeyn könnte,um allePoſtengleihan den Ort,wohinſienachihrer
Beſchaffenheitgehören,zu Buch bringenzu können.

Bei jederEinnahme- und Ausgabe- Poſt wird in einerbeſondernCo-
lonne die Nummer des Journalsvermerkt,unter welcherdieſelbein dem leb-
tern entweder zur Einnahmeoder Ausgabegekommeniſt.

Bei der Einnahmewerden die Titel:

a) An Beſtand,
b) An Defecten,
c) An Reſten,

und bei der Ausgabedie Titel:

a) An Vorſchußaus dem vorigenJahre,
b) An zu gué gehendenDefecten,
c) An Reſten,

den Etats- Titelnvorgetragen.
$. 41.

Einnahme.

Da die Einnahmeder Pott- und Cow leſchenStiftungfürje6thaupe-
fáchlihin Zinſenvon ausſtehendenCapicalienbeſteht,ſo muß der Rendant



vorzüglich darauf acht haben, daß die Zinſenzur rechtenZeiteingehen.Er
muß ſih zu dieſemEnde genaue Kenntnißvon den diesfälligenZinſenzahs
lungsterminenverſchaffen,und bei ausbleibenderZahlungdem Curacorioun-
ter Ueberreichungder Neſt- Nachweiſungdavon ſofortAnzeigemachen,
damit von dieſemdas weiterNöthigeveranlaßtwerden könne, Da jedoch,
in Gemäßheitder $.$.21. 22 und 23. des Statues die Stiftungauch
Revenuen aus Grund -Eigenthumbeziehenwird,ſoiſtzugleihdafürzu ſor-
gen, daß auchdieſejederzeitpromt und in den feſtſtehendenTerminen ein-

gehen. Auchiſtüber jedeseinzelneGut zur beſſernUeberſichtein beſonderer
Einnahme- und Ausgabe-Titelanzulegen.

$. 12.
Ausgahe.

Von den etatsmäßigenAusgabendürfennur ſolcheohnebeſondereAn-
weiſunggezahltewerden, welchefixirtſind.Ueber unbeſtimmteAusgaben
müſſenbeſondereZahlungs- Anweiſungendes Curatoriiabgewartetwerden.

$. 13.
Werden etatsmäßigeBeſoldungendur<hSterbefälle2c. eyledigt,ſohört-

eine fernereZahlungbis aufweitereAnordnungder dem Rendanten vorge»

ſektenBehördeauf.
9. 14.

Quittungsleiſtung-
Es darfkeineAusgabein dieBücher eingetragenwerden,die nichtſo-

gleihbelegtwerden kann; daherdarf der Rendanc keine Ausgabeleiſten,
ohneſihQuictunggebenzu laſſen,Aus der Quittungmuß deutlichher-
vorgehen:

1) der Betragwelchermit Worcen wiederholtwerden muß,
2) die Geldſorte,
3) die zahlendeKaſſe,
4) der Gegenſtand, wofürgezahltworden iſt,
5) der Ort, der Tag und das Jahr des Geld-Empfanges,

und 6) der Name und Stand des Empfängers.
Bei Zinſenvon Paſſiv- Capitalienmuß die Höhe des Capitals,der

Zinsfußund. der Terminus a quo und ad guem der Zinszahlungbemerkt



werden, welches Leßtereüberhaupt bei jeder Zahlung für einen gewiſſenZeit-
raum geſchehenmuß,

$. 15.

Jſ�der EmpfängerdesSchreibensunkundig, ſomuß er ſtattder Un-

terſchriftmit Z Kreuzenzeichnenund es muß von einerglaubhaften,bei dem

GeſchäftenichtintereſſirtenPerſon,die Richtigkeitder Uncerkfreuzungbeſchei-
nigetwerden,

Quitcungenwelchevon weiblichenPerſonenausgeſtelltwerden,müſſen
(folangenoh die Geſchlechts-Curatelin Weſtpreußengilt)von einem ge-
richtlihbeſtäcigeenGeſchlehts-Curatormit unterſchriebenſeyn.Ausgenommen
werden hievondieUnterſchriftenſolcherPcrſonenweiblichenGeſchlechts,welche

Armengeldererhalten,indemes zu deren Quittungennichtſowie bei andern

Zahlungen,die ſieaus einem beſondernRechestitelfordernkönnen,eines
Geſchlechts- Beiſtandesbedarf.Hier genüge die alleinigeQuittung.Auch
iſthiezunah pag. 85. Lätt. e. der Geſeßſammlungvon 1822 feinStem-

pelpapiernôthig.
$. 16-

Jede Quittungmuß von demjenigenausgeſtelltſeyn,welcherdie For-
derung zu machenhat,oder aufden die Anweiſunglautet. Wird das Geld
von einem Andern erhobenund darüber quittirt,ſo‘mußdie gehörigbeglau-
bigeVollmachtdes wirklichenEmpfängersbeigefügtwerden.

* 17+.

Zur Verminderungbei der Rechnungmüſſenüber diejenigenZahlungen,
welchemonatlichoder vierteljährigzu leiſtenſind,jährlicheHaupt-Quittungen,
gegen Rückgabeder monatlicheno0ee

Quartal- Quittungen, beigebrachtwerden.
. 18.

So wie der Rendant úber jedeZahlungvon dem EmpfängerQuitcung
verlangenmuß, eben ſo iſtes ſeinePflihejedem Einzahlerzu quittiren,
Wird dieſeVorſichtnichebeobachtet,ſokönnen dur<hAbſtreitungder Reſte,
beſondersnah dem Tode des Rendanten,fürdie HinterlaſſenengroßeNach-
theileentſtehen.

$. 419.

Die Quittungenúber die bei der KaſſeeingehendeGelderund Capita-



lien werden außer dem Rendanten auch von den Herrn Curatoren, unter Bei-
drü>ung ihres öffentlichenSiegels unterzeichnet,

. 20.

Soll auf den Grund einer ſolchenQuittungdietôſhungim Hypotheken-
Buche über eingezogeneStiftungs- Capitalienerfolgen,ſo iſt(nah $. 16.
des EingangsgedachtenStatuts)erforderlich: derſelbenauchdieſchriftlicheGe-

nehmigungdes Magiſtratsbeizufügen.
. 21.

JedeQuittungmuß nichtnur die Nummer des Journalsund dieSei-

cedes Manuals,wo die Gelder in Einnahmegebuchtworden,ſondernauch
die eingezahltenMünzſortengenau enthalten.

+ 22.
MonatlicherAbſchlu#.

Am SchluſſejedesMonats wird dem Curatorio von Seiten des Ren-

danten einAbſchlußeingereicht,aus welchemdie im verfloſſenenMonate vor-

gekommeneEinnahmeund Aus8gabe,ſo wie der verbliebeneBeſtanderſicht-
lichiſt.

23+$.
Der Extractſürden leßtenMonat des Rechnungs-Jahresmuß mit der

zu legendenJahresrechnung,Rückſichtsdes vecbliebenenBeſtandesoder Vor-

ſchuſſesgenau übereinſtimmen.
, 24.
Beſtebelder.

Beträgtder baare Beſtandam SchluſſeeinesMonats mehrals 2,000
Rthlr.ſo iſ der Mehrbetrag(nah $.18. des Sactuts)zur Dispoſitionbei

der Bank oder zum Ankaufvon Staats-Papierenzu offeriren.

ReGmungsForm.
Die Rechnungwird ganz nah dem Etat und dem eigentlichenCon-

cept der Rechnungoder dem Manual, und nachdenſelbenTitelngefertiget,
am SchlußederſetbenaucheineUeberſichtvon dem jedesmaligenVermögens-
Zuſtandeder Stiftungbeigefügt.

26

Da ſeitdem Juli1821 bis12Januar1826 ſchonmehrjährigeNech-



nungen gelegt ſind,und dieFormderſelbenim Allgemeinender Anordnung
des $.25. entſpricht,ſokann dieſelbeauchbeiden folgendenRechnungenbei-
behaltenwerden. ;

Beſonderswird hiebeinoh falgendes
bemerkt.

. 27.

Die EintragungjederPoſt,ſowohlbei der Einnahmeals bei der Aus-

gabe,muß ſovollſtändiggeſchehen,daß dieRechnungnöthigenfallsauchohne
BelágehinlänglicheAuskunftgewährt.

$. 28.
BeſondereVorſchriften.

a bei der Einnahme.
So wie nach$. 12. des Statuts die Genehmigungdes Magiſtratszur

Ermäßigungdes Zinsfußesundzum ErlaßeinigerZinſen2c. erforderlichiſt,
ſodarfauchvon den etwanigenPachtgeldernund ſonſtigenGrundſtücks-Re-
venúen,ohneGenehmigungdes Magiſtratsnichtserlaſſen,oder 3 Monate

über den Zahlungs- Termin geſtundetwerden.
- 29.

Bei dem Titelan aufgenommenenDarlehnenmuß nah $. 25. des

Statuts nichenur die Genehmigungdes Magiſtratsbei den Belägenvor-

handenſeyn,ſondernes muß an in der Rechnungzur Nachrichtkurzbe-
merkt werden:

4) die Veranlaſſungzur Aufnahme,oder der Zwe, zu welchemdie
Gelder verwendet werden follen,

2) das Datum der Genehmigung,
3) das Datum der Einzahlungder Gelder,
4) der Name des Darleihers,
5) ob,und welcheGegenſtändeverpfändetworden ſind,

und 6) der Zinsfuß.
- 30.

Unter dem Titel:„Jnsgemein““— oder „Extraordinaire“/— außeror-
dentliche,auh wohlzufälligeEinnahme““— werden allediejenigenEinnah-
men aufgeführt,von welchenim Etat,wegen ihrerUnbeſtimmtheitund weil

ſieſichnichtvorherſehenlaſſen,keinebeſondernTitelangebrachtſind,und



die ſi aufbeſonderenihtvorherzufehendeVorfällegründen,auchgewöhnlich
nur einmal vorkommen. :

Da ſichdie EinnahmendieſesTitelsgewöhnlichaufbeſondereAnwei-
ſungen,Atteſteund Berechnungengründen,ſomüſſendieſebeigefügtwerden.

b. vdderAngabe.
Jede Ausgabdemuß gerechtfertigtwerden dur<hdieBefugnißund den

Beweis der Erfüllung.
Die Befugnißzur Zahlunggründetſihbei fixirtenAusgabenaufden

Ecat,beinichtfixirtenaufbeſondereAnweiſungendes Curacorii.
Es muß daherjededergleichenAusgabemit einer ausdrülichen,wenig-

ſtensvon zweiMicgliederndes CuracoriivollzogenenAnweiſungbelegtwerden.
Die Erfüllungwird bei fixirtenAusgaben,z. B. bei den Zuſchüſſen

an andere milde Stiftungen,Beſoldungen2c. blos durh gültigeund vor-

ſchriftsmäßigeingerichteteQuittungen,und bei nichtfixirtenAusgabennoch
außerdemdurchbeſondereBerechnungen,Liquidationen2c. dargechan;weil
Poſten,die nichthintänglihbeſcheinigtſind,dem Rechnungslegerdefectirt
wcrden.

$. 32.

Fk die vorhergehendeRechnungmit einem Vorſchuſſeabgeſchloſſen,ſo
muß derſelbeauf der erſtenAusgabe-Seitevor den Ecacs-Ticeln in Aus-

gabe fommen, und zwar gegen Quittungdesjenigen,der den Vorſchußge-
teiftethat,

:

$. 33.

Die Beſoldungs- Quittungender HerrenLehreram hieſigenGymnaſio
máúſſenden Namen und Charafterder Empfängerenthalten,und, wenn der

jährlicheBetrag 50 Néehlr.und drüber iſt,auf dem geordnetenStempel-
Pazier geſchriebenfeyn.iw

$. 34.

Wenn ein Salariſtim taufedes Rechnungsjahresgeſtorben1ſt,ſomuß
bei der Rechnungdurchden Todtenſcheinder Tag des Abgangesbewieſen
werden. Hinterläßcer Erben,denen die Beziehungdes Sterbemonacs oder
Quartalsbewilligtworden iſt,oder denen es uachden Geſecßenzuſteht,�o

Ó



muß — inſofernekeineWittwe hinterbleibt,oder wenn die Erben dem Cu-
ratorionichtgenau bekannt ſind,— durchein gerichtlichesAtteſtbei der

Rechnungnachgewieſenwerden,daß ſieals rehtmäßigeErben wirklichdie
Befugnißzur ErhebungdieſesGehaltshaben.

+ 35
Wenn Salariſtenin die Stelle der Abgegangenenoder Geſtorbenen

treten,ſo müſſendie diesfälligenNotificatoriades Magiſtratsden Rech-
nungs- Belägenin beglaubterAbſchriftbeigefügtwerden.

. 36.
Die Verwendungder zur jährlichenVertheilungan Hausarmebeſtimm-

ten Summe von 500 Réthlr.wird (nah $.31. des Statuts)blos durch
eine BeſcheinigungzweierMagiſtracs-Mitgliederjuſtificirt.

d. 37. 37,

Sind Paſſiv- Capitalienbezahltworden,ſo müſſendie'kaſſirtenJn-
ſtrumenteſelbſt,zugleihmit der Quitcungüber die Bezahlung,den Rech-
nungs - Belägenbeigefügtwerden;indem eine Quitcungüber eine bezahlte
Poſt,worüber ein Schuldſcheinausgeſtelltgeweſen,zur Juſtifikationin der

Rechnungnichthinreichendiſt.
$. 38.

Jſ� ein Capitalangelegtworden,ſo muß die Ausgabe(nach$. 19.
des Statuts)
1) mit der Genehmigungdes Magiſtrats,
2) mic einer beglaubtenAbſchrifedes Hypotheken- oder Obligations- Yn-

ſtrumentsgerechtfertigtwerden.

Beim Ankaufevon Pfandbriefenund andern Staatspapierenmuß der

Cours- und Schlußzettelbeigebracht, auh müſſendieſePapieredem Ma-

giſtratezur Außercoursſeßungpräſentirtwerden. Auch bleibehiebeiin der

Rechnungzu bemerken: wo das angelegteKapitalbei der Einnahme„an
Zinſenvon ausſtehenden*Kapitalien“/aufgeführteſteht.

. 39.
Unter den Titeln„Ynsgemein“/oder „Extraordinaria“wird,wie bei

der Einnahme, allesdasjenigegebracht,was unter den übrigenEcacs- Titeln
nichtverausgabtwerden kann.



Hier muß jede Poſtmic beſondererGenehmigungoder Anweiſungdes
Curacoriibelegtſeyn.

$. 40.
Rechnungs- Abſchluß.

Der Abſchlußder Rechnungmuß mit den Büchern,d. h. mit dem

Journalund Manual genau übereinſtimmen.
$. 41.

Sie umfaßtden Zeitraumvom 12ten Januardes einen bis zum 12en

Januar des andern Jahres,wird ſpäteſtensden 15ten FebruarjedenJah-
res zweifach,mit den dazu gehörigenBelägen,dem Curatoriound von die-

ſem dem Magiſtratezur Reviſionüberreicht,und von Lebtermdechargirt,
wenn die dagegenaufgeſtelltenErinnerungenbeſeitigecſind.

Elbing,den 6. Juli1827.

Das Curatoriumder Pott-und CowleſchenStiftung.
(gez) Krauſe. Schwar.

und

Der Magiſtrat.
cacz)Haaſe, Schwark,Krauſe. Krampf. Frieſe. Urban.

Baum. Hence. Raſchke, Zimmermann.

VorſtehendesGeſchäfts-und Kaſſen-Reglementwird auf Grund des

$.6. des Scacuts fürdie Poett-und CowleſcheStiftungzu Elbingvom
K. Mai 18Whiedurchbeſtätiget.

Danzig,den 23. Auguſt1827.

Königl.Preuß.Regierung.Abtheilungdes Fnnern,
(gez) Ewald,

A
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Zum $. 8. des Statuts.

Auszug aus demallgem. Landre<t Theil 1. Tit. 14.

Abſchnitt2. $. $. 109. bis 163.

Von VerwaltungfremderSachenund Güter.

Grundfags.

9. 109. DerVerwalter fremderGüter iſt,ſoweites dabeiaufderenEr-
haltungund Aufbewahrungankommt,nah den Grundſäßendes vorigenAb-
ſchnitcszu beurtheilen; ſo weit aber von ihmfremdeGeſchäftebeſorgtwerden,
als ein Bevollmächtigteranzuſehen.

AllgemeineObliegenheiteneinesVerwalters.

$, 110. Er iſtauf die Erhalcungund ordentlicheAdminiſtrationder
Sache,Abwendung allesdrohendenSchadens,und möglichſtvorcheilhafte
Benukung derſelben,Bedachtzu nehmenverpflichtet.

$. 111. Ohne erheblicheUrſacheniſter von der bisherigenArt desBe-
tricbesdes ihm aufgetragenenGeſchäftsabzuweichennichtbefugt.

$.112. Thut er dieſeseigenmächtig,ſo wird er auh fürein geringes
Verſehenverantwortlich.

$. 113. Zu Unternehmungen,die einenaußerordentlichhenund ungewöhn-
lihenAufwand erfordern,muß er die Billigungdes Eigenthümersabwarten.

$.114. Erfordertdie Nothwendigkeit,oder der offenbareNußen des

Eigenthúmers,eineAusnahme von dieſerRegel,ſomuß der Verwalterſeinem
PrinzipaleſogleihAnzeigedavon machen,und ſeinVerfahrenrechcfertigen.

$. 115. Mißbilligeder Prinzipalden Aufwand,ſofinden, jenachdem
bloßvon Abwendungeines Schadens,oder VerſchaffungeinesVorcheilsdie
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Rede tar, die Vorſchriftender Geſébe,wegen BeſorgungfremderGeſchäfte
ohneAuftrag,Anwendung.(Tit.13. $. 234: 899.)

Verantwortlichkeitdes Verwalters.

F. 116. Der Verwalter wird verantwortlich,wenn er die ihm anver-

trauten Gücer vernachläßigt, die ausbleibendenEinnahmenbeizucreibenverab-

fäumt,oder die Adminiſtrationskoſtenauf eine unvortheilhafteArt vermehrt.
s. 117. Auch hafteter fürden Schaden aus verabſäumterEntrichtung

der auf der Sache haftendenAbgaben,und anderer die Sachebetreffenden
gewöhnlichen,oder von dem Prinzipaleihm angewieſenenAusgaben,in ſo
ferner zu deren BeſtreitunghinlänglicheEinnahmengehabthat.
Rechteund Pflichtendes Verwalters bei den durchſeineHändegehendenGeldern.

$. 118. Die in Händenhabendenbaaren Beſtändedarfder Verwalter
nihtfürſichſelbſtgebrauchen,noh ſonſtin ſeinenNußen verwenden,wenn
es auh mit völligerSicherheitdes Prinzipalsgeſchehenkönncee.

$. 119. Vielmehrmuß er dieſelben,ſoweitſiezu den $. 117. be-

merktenAusgabennichterforderlichſind,zur weitern Verfügungdes Prinzi-
palsaufbewahren, und dabei allePflichteneinesVerwahrecsfremderSachen
beobachten.

$. 120. Verwechſelungender Münzſortenkann er ohneGenehmigung
des Prinzipalsnur ſo weit vornehmen,als es zu den Ausgabennothwen-
dig iſt.8 iff

Wegen der Befugnißzu ſubſtituiren.
$. 121. Der Verwalter iſ ſeineGeſchäfteeinem Andern eigenmächtig

zu übertragennichtbefugt.
$. 122. Dagegenkanner ſichbeiAusrichtungeinzelnerGeſchäftefrem-

der Hülfebedienen.(Tit.13. $. 46. 47. 48.)
In gerichtlichenAngelegenheiten.

$. 123. Zu gerichelichenKlagenund deren Beantwortungiſ der all-

gemeineAuftrageinerVerwaltungin der Regelnichthinreichend.
$. 124. Davon ſinddie Fálleausgenommen, wo die Geſeßeauch

einen bloßenJnhaberzur Klage wegen entnommener oder geſtörterGewahr-
ſam zulaſſen.(Tit.7, $. 141 —154. $.162. s4g.)
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$. 125. In andern die Sache betreffendenRechtsangelegenheitenhat
der Verwalter die Vermuthung der Vollmache für ſich.(Tit.13. $.119. sgg.)

Wegen Creditnehmensund Gebens.

$. 126. Baare Darlehneim Namen des Prinzipalsaufzunehmen,iſt
der Verwalter ohnedeſſenbeſondereVollmachenicheberechtigt.

$. 127. Credit fürgeliefereeSachen oder Arbeitenkann demſelben
nur ſoweit gegebenwerden, als es im taufeder von ihm betriebenenGe-

ſchäftegewöhnlichiſt,oder ohnedergleichenCreditdas Geſchäftſelbſtnicht
gehörigbetriebenwerden fann.

$. 128. Nur unter gleichenUmſtändeniſtder Verwalter Andern

Creditzu gebenberechtigt.
Wegen anderer fürden PrinzipalgeſchloſſenenVerträge.

$. 129. Wie weit übrigensder Verwalter durh ſeineVerträgeden

Prinzipaleinem Drittenverpflichte,iſtnah den Grundſäßenvon Vollmachts-
Aufträgenzu beurtheilen.

$. 130. Sind dieſeVorſchrifeenbeobachtet,ſomachtes keinenUneer-

ſied, wenn gleihder Verwalter den Vertragauf ſeineneignenNamen
geſchloſſenhätte,ſobaldnur aus den Umſtändenklariſt,daß er in ſeiner
Eigenſchaftals Verwalter gehandelthabe.

$. 131. Doch kann der Verwalter dur<hVerträgeüber künftigetiefe-
rungen und Präſtationenden Prinzipal,ohnedeſſenbeſondereEinwilligung,
nur in ſoweit verpflichten,als die SchließungſolcherVerträgeaus ſeinem
Auftragenothwendigfolgt;oder beiVerwaltungenvon der ihmaufgetragenen
Art,im ordinairenGange der Geſchäftegewöhnlichiſ.

Von Unfähigen,welcheVerwaltungenübernehmen.

$. 132. J|�Jemand zum Verwalterbeſtellt,welcherfürſeinePerſon
ſichnichtverpflichtenkann: ſo verpflichteter denno<h den Prinzipal
durchſeine,vermögedes Auftrags,unternommenen Handlungen.(Tit.13.
$. 30— 36.)

Rechnungslegung.
$. 133, Dem Verwalter muß alles, was ſeinenHändenanvertraut:

werden ſoll,nah einem ſchriftlihenVerzeichniſſeübergebenwerden,



$. 134. Jſ�dies nicht-geſchehen,ſo muß der Prinzipalnachweiſen,
daßmehrübergebenworden,als von dem Empfängeranerkanntwird.

$. 135. Der Verwalter fremderGüter iſtverpflichtet,von allen dahin
einſchlagendenGeſchäftengenaue Rechenſchaftabzulegen.

$. 136. Alle Einnahmenund Ausgabenmuß er in die dazu beſtimm-

cn
Bücher ohneZeitverluſteintragen,und mit bündigenBelägen recht-

ertigen.
$. 137. Unterläßter dieſes,ſogiltſeineAngabenur ſoweit,als er

deren Richtigkeitnachweiſenkann.
$.138. Auch hafteter in dieſemFallefürdie ſämmtlichenaus der

UnterſuchungdieſerRick.tigkeitentſtehendenKoſten.
$. 139. Ein Verwaltermuß in der RegelſeineRechnung,nebſtden

erforderlichenBelägen,ſogleihnah Ablaufeines jedenRechnungsjahres
dem Prinzipaleeinreichen,und auf deren Abrechnungantragen.

$. 140. Hat er die Rechnungnichtzur gehörigenZeiteingereicht,ſo
iſter ſchuldig,die jedesmaligenKaſſenbeſtände,ſoweit ſienihtzum fernern
núßlichenBetriebedes Geſchäftserforderlihgeweſen,von Sehs Wochen
an, nah dem Jahresſchluſſe,landüblichzu verzinſen.

$. 141. Auch trägter von dergleichenKaſſenbeſtändenalleGefahr.
$.142. Von ſeinenVorſchüſſenkann er fürdie Zeit,wo er mic der

Abgabeder Rechnungſäumiggeweſen, keineZinſenfordern,wenn er auch

ſonſtnah rechtlihenGrundſäßendazu befugtgeweſenwäre. (Tit,13.
$.70— 73.)

$. 143. Jt der Prinzipalmit Abnahmeder Rechnungſäumig:ſo
fallenihm die daraus entſtehendenVerdunkelungender Geſchäftezur taſt.

$.144. Der Verwalter iſtalsdann berechtigt,die gerichtliheAbnahme
der RechnungaufKoſtendes ſäumigenPrinzipalszu fordern.

Quittung.
$. 145. Nach erfolgterAbnahmeund BerichtigungderRechnungkann

der Verwalter Quittungdarüberfordern,
$. 146. Doch wird derſelbedurh dergleichenQuittungvon der Ver-

tretungunredlicherHandlungen, oder ſpäterentde>terRechnungsfehler,wenn

gleichderſelbenin der Quittungausdrüklichentſagtworden,nichtbefreit.
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$. 147... Dagegen kann aber auh der Verwalter, wegen „eines ſpäter
entde>ten,zu ſeinemSchadenbegangenenRechnungsfehlers,von dem Prin-
zipaleVergütungfordern.

$.148. Auch wegen ſolcherAngelegenheitenund Geſchäfte,die in der

Rechnungnichemit vorgekommenſind,kann der Verwalter,der erhaltenen
Quittungungeachtet, zur Verantwortunggezogen werden.

$. 149. Noch wenigerbefreietdie Quittungden Verwalter von den

Anſprücheneines Dritten,wenn gleichdie Forderungdeſſelbenaus einem

Geſchäfte,über welchesbereitsRechnunggelegtworden , entſtandenwäre.
$. 150. Rechnungen,die einmal abgelegtund quittireſind,könnennach

Verlaufvon Zehn Jahrenunter keinerleiVorwande mehrangefochtenwerden.

$. 151. Nur wegen offenbarerim Zuſammenrechnenoder Abziehen
vorgefallenerRechnungsfehler,und wegen eines bei der Verwaltungbegange-
nen Betrugs,fann der Prinzipal,auh nachAblaufder zehnjährigenFriſt,
den Verwalter ſelbſt,nichtaber ſeineErben,in Anſpruchnehmen.

$6.152. Die $. 110. beſtimmteVerjährungsfriſtnimmt bei ſolchen
Verwaltungen,die dur<hmehrereJahredauern, in Anſehungdes Berwal-
ters ſelbſt,von dem Zeitpunkte,wo er, nach ſeinerEntlaſſungund gelegter
Schlußrechnung,die lebteoder General-Quittungerhaltenhat,ihrenAnfang.

$. 153. Zu Gunſtender Erbendes Verwalters aber läuftdicſePrä-
ſcription,in AnſehungeinerjedeneinzelnenJahresrehnung,von dem Tage
der darúber ausgeſtellceenSpecial- Quittung.

Was Rechtensiſ, wenn die Abnahme der Rechnungverzögert,oder

$. 154. Jf eine gehöriggelegceeRechnungdur<hſhuldbareVerzöge-
rung des PrinzipalsinnerhalbFünfJahrennichtabgenommen,ſo wird die-

ſelbefürquittiregeachtet.
$. 155. Es findenalſogegen eineſolheRechnung,nah Ablaufder

fünfjährigenFriſtvon dem Tage der geſchehenenEinreichung,nur diejenigen
Ausſtellungenſtatt,die auch gegen eine quittireeRechnungzuläßigſind.
($.146. 148.)

$. 156, Nach andern ZehnJahrenvom Ablaufeder $.154. beſtimm-
cen Friſt,findecauchbei einerſolhenRecnung die Vorſchrift$,150. 151.

Anwendung. Wenn



— 41 —,

Wenn die Rechnungslegung erlaſſenworden.

$. 157. Hat der Prinzipaldem Verwalter die Rechnungslegungerlaſ-
ſen,ſokann er gegen die Verwaltungdeſſelbennur ſolcheAusſtellungen, die

aufeinenbegangenenBetrughinauslaufen, anbringen,

$.158. Einer ausdrúlichenErlaſſungiſtes gleihzu achten,wenn
der Prinzipaldem Verwaltereine Rechnungabzufordern,dur<hFünfJahre
vernachläßigehat.

$.159. Doch erſtre>tſicheineſolcheſtillſchweigendeErlaſſungimmer
nur auf die einzelnenJahresre<hnungen,bei welchender fünfjährigeZeit-
raum, von dem Tage an, wo ſiehâtcengelegtwerden follen,verlaufeniſt.

Ausantwortungder Rechnungsbücherund Schriften,

$. 160. Nach erhaltenerQuittungmuß der Verwalter dem Prinzipale
alleBúcherund Schriſten,welchemit der Adminiſtrationin Verbindung
ſtehen,ausantworten.

$. 161. Dagegen kann der Prinzipalſichnichtentbrechen,dieſeBü-
cherund Schriftendem geweſenenVerwalterauf jedesmaligesVerlangen,
jedo<hnur innerhalbdcr $.150. beſtimmtenzehnjährigenFriſtvorzulegen,

Einnahme : Reſte.

6. 162. Einnahme-Reſtedarfder Prinzipalnur ſoweit anerkennen,
als der Verwalter Creditzu gebenberechtigtgeweſeniſt.

$.163. Alle andern dergleichenReſtemuß der Verwalteraus eignen
Mittelnentrichten,und ſihdagegenan die Reſtantenhalten,

|



Verhandeltauf dem Rathhauſezu Elbing
im Sißungsſfaaledes Magiſtratsam
12, Januar 1822,

Im Beiſeindes von der Königlichhochlöblichen
Regierungvon Weſtpreußenzu Danzigzu
dieſerVerhandlungdeputirtenDepartements-
Raths, Herrn Geheimen Regierungs- Raths

Flottwell Hochwohlgeborenun

des ſh heutehier ebenfallseingefundenen
Einen Erxecutorsdes Richard Cowleſchen
TeſtamentsHerrn NegotiantenArchibald

Maclean Wohlgeborenaus Danzig;

hat ſichheutedas unterzeichneteMagiſtrats- Collegiumallhierverſammelt,
um die bekanntePotc- und CowleſcheStiftungzu eröfnen,und diegleich-
fallshieranweſenden,mit unterſchriebenenerſtendrei Curatorender gedach-
ten Stiftung
1)a LE ScadtrathKrauſe,Junhaberdes allgemeinenEhrenzeichens

erſter Klaſſe,

2) den GroßbritcaniſhenVice-ConſulHerrnD. Schwar,
3) den NegotiantenHerrnWegmann

zu dieſemAmte zu verpflichten.
Der heutigeTag iſtnun deshalbhiezubeſtimmtworden,weilheute

vor 67 Jahren,alſoam 12. Januar1755 der edeldenkendeMann, den die

hieſigeStadt als ihrenWohlthäterzu verehrenhat,in einem fernentande
und zwar zu Berwick in der GrafſchafeNorthumberlandim KönigreichEng-
land belegen, das Lichtder Welt erblickte,wodurchdieſerTag fürden hie-
ſigenOrc höchſtmerkwürdiggewordeniſt.

Richard Cowle heißtder edelmüthigeMann,derzum Beſtenvieler
altenund neuen Stiftungendes hieſigenOrts in ſeinemam 21. Mai 1819



érrichteten, am Z. Juli a. ejd. bei dem KöniglichenOberlandesgerichtevon

Weſtpreußenzu Marienwerder deponirten,nah ſeinemam 4, Januar 1821
zu DanzigerfolgtenſeligenAbleben am 10. JanuardeſſelbenJahrespubli-
cirten,und durh das KöniglicheRegierungs-Reſcriptd, d, Danzigden 15.
Funi 1821 von Seiten des Staats approbirtenTeſtamentedie bedeutende
Summe von Zweimalhundert Tauſend Thaler Preuß. Courant,
welchevorzugsweiſein hypothekariſchverſichertenAcciv-CapitalienſeinesNach-
laſſesden,von ihmberufenen,Vorſtehernvon den Teſtamenrcs-Erxecutorenan-

gewieſenwerden follen,zu einerHauptſtiftungunter der Benennungder Pott-
und Cowle ſchenStiftungbeſtimmte,um — wie ex ſichausdrückee— uniter

ſoliebenund guten Menſchenals es in Elbinggiebt,wo ihm und ſeiner
verklärtenFrau eine freundliheAufnahmezu Theilwurde, im Andenken zu
bleiben, und in Liebeund Ehrefortzuleben,

DieſerverehrungswürdigeMann, welchervon braven aber nur unbemit-
teltenEltern abſtammte,und ſeinenVater den Kaufmann Henry Cowle

chon als Knabe von 5 Jahrenverlorenhat,widmete fih der Handlungund
fam im Jahre1775 nah Preußen,hieltſih einigeZeitin Memel auf,
giengdann auf kurzeZeitnah Englandzurú>,kam aber bald aufsneue
nach der hieſigenGegend und ctablirteſichdann in tiebau. Aber auh von

dort.verlegteer ſeinenWohnort ſehrbald wieder nah Memel, woſelbſter
Aſſociedes Königl.PreußiſchenGeheimenCommerzienrathsPeter Ema-
nuel Pott wurde, ſichauh am 31. März 1783 mit der Schweſterdieſes
2c. Pote, der ChriſtineHeinriettegebornenPott, ehelihverband.

EinigeZeitnachherbegaber ſihnachLondon,gründetedort ein neues

Handlungshausunter der Firma von Cowle, Bremer und Oom, blieb
aber auc, mit der PottſchenHandlungzu Memel in Verbindung,an wel-

chenleßcernOrt er ſichim Jahre1787 wiederum zurückbegab.

Jm Jahre1793, bis zu welcherZeitſeinevom Glü>k begünſtigten
Handelsunternehmungenihm ein bedeutendesVermögenverſchaffthatten,gab
er ſamtſeinemvorhingedachtenSchwagerPott dieHandlungauf und beide

verlegtenihrenWohnſißnah Danzig,woſelbſtſievon den Revenüen ihres
Vermögensein unabhängigesund höchſtanſtändigesLebenführten,

6
*
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Jm Jahre 1810 verſtarbaber in Danzigder vorhinerwähnteGeheime
CommerzienrathPott ehe-und kinderlos,mic Hinterlaſſungeinesgerichclich
deponirtenTeſtaments,worinn derſelbeſeineSchweſterdie FrauChriſtine
HeinrietteCowle gebornePott, und ſeinenSchwagerden vorerwähnten
HerrnRichard Cowle zu uneingeſchränktenUniverſal- Erben ſeinesganzen
Vermögensunter dem Beifügeneingeſeßthat,daß ihremguten Willen und

Gewiſſenes überlaſſenwerde,einebeſondereunter ſeinenPapierenbefindliche
Dispoſicionzu befolgen.

Der weitereJuhaltdieſerDispoſitioniſtbis jektzwar unbekannt;doch
aber iſ zu vermuthen,daß ſchondieſer2c. Pott den Wunſchgehabthabe,
etwas fürElbingzu thun,woſelbſtſeinVater der CommerzienrachPeter
Pocc einigeZeitals Directorder hiererrichtetgeweſenenSeehandlungs-
Compagniegewohntund für dieſedas am Friedri<hWilhelmsplaßesub
No. 1777. (493) befindliheHaus erbauechae.Doch war keineswegesden
Richard CowleſchenEheleuteneine verbindlihePflichehiezuauferlegt,
vielmehrallesdem freienWillen derſelbenüberlaſſenworden.

Dieſesedle und tugendhafteEhepaarverlegteſeinenWohnſibgleich
nah dem ſeligenHinſcheidendes HerrnGeheimenCommerzienrathsPott
und nochin demſelbenJahre1810 hiehernah Elbing,errichtetebald darauf
am 2. November 1810 ein wechſelſeitigesTeſtament,worin es ſichgegen-
ſeitigzu Univerſal-Erben ſeinesgeſammtenVermögenseinſeste,und durch
welchesder dem hieſigenOrte unvergeßlicheStifterHerrRichard Cowle

nah dem am 25. November 1814 hieſelbſterfolgtenAbleben ſeinerGaccin
ChriſtineHeinriettegebornePott, mic der er in kinderloſerEhe gelebt
hat,in den alleinigenBeſiß des ganzen Pott- und CowleſchenVermö-
gens fam , worüber ihm die freicſteDispoſitionzuſtand,und wovon er einen

ſo bedeutendenTheilals oben erwähntiſt,zum BeſtenunſererStade beſtimmee.
DieſerverehrungswoürdigeRichard Cowle, deſſenName nichtofe

genug genannte werden fann,war ſo beſcheiden, daß, obgleiches lediglich
und alleinnur von ſeinemWillen abhing,für den hieſigenOrt viel oder

wenigoder auchgar nichtszu thun,denno< der von ihm angeordnetenStif-
tung nichtblos ſeinen,ſondernau<h den Namen ſeinesvor ihm entſeelten
HerrnSchwagersund den Vatersnamen ſeinervor ihm verklärcenGattin



beilegte und auf dieſeArt das Andenken an ſiealledreibeabſichtigte,wes-

halbA
allerdreienhiebeiErwähnungzu thunnichefürüberflüſſigerachtet

worden iſt.

Sie alle drei ruhennebeneinanderin einem gemeinſchaftlichenGewölbe
aufdem neuen Kirchhofein Danzig,welchesſieſelbſtfürſichhabeneinrich-
ten laſſen,und obwohldiewohlſelige2c. Cowle gebornePott hierin Elbing
ſtarb,ſo iſtſiedoh von hiernah Danziggebrachtund neben ihremwohl-
ſeligenBruder in das vorhingedacteGewölbe geſeßtworden,in welchesauch
der wohlſeligeRichard Cowle ſeinemWunſchegemäß gebrachtworden iſt,
der kurzvor ſeinemſeligenHinſcheidenals ob er daſſelbegeahnet,ſichnach
Danzigbegebenhacte.

Den hiermehrmalsgenannten drei Perſonen,hauptſächli<haber dem

zuleßeverſtorbenen2c. Cowle verdanketalſo die Pott- und Cowle ſche
StiftungihrDaſeyn und ſietritemit dem heutigenTage ins teben,an wel-

chem vor 67 Jahrender StifterſelbſtſeineigenesLeben erhielt.
Die obengenanntenHerrenCuratoren dieſerStiftungſindvon dem

Stifterſelbſtals die vermuthlicherſtenCuratorengenanntund von ihm da-

zu würdigbefundenworden. Sie die auh das allgemeineVertrauen der

Stadt beſißen,indem ſiedadurh zu den Slüllengelangten,vermögewelcher
der Sifcerſieauh zu dieſerneuen Functionberief,habenſichzur Ausfüh-
rung des Willens des Stiftersbereiterklärt,und gelobtenheutevor dem

verſammeltenMagiſtrat,dem die Sorgefürdie ſteteUnterhaltungder voll-

fommenſtenSicherſtellungdes Stiftungsfondsvom Stifterempfohlenworden
iſt,die Erfüllungder ihnennah der Stifcungsurkfundeund dem Geſeßeob-
liegendenPflichtendur einen in die Hand des Oberbürgermeiſtersgegebenen
Handſchlagfeierlihan, wohlwiſſenddaß ſie,wie der Stifterſelbſtſagt,
durchdieſeFunctioneine ſchwereBürde übernehmen,die zu tragenſiejedoch
die erforderliheKrafeund guten Willen haben.Auf Abſchlagdes Stif-
kungsfondsder . 200,000 Réthlr.
ſindihnenbereits . : . . . 140,316 Rchlr.20 Gr.
in hypothekariſchenund reſp.als ſolheangenom- -

menen Obligationenzugekommen,und den Reſtmit 59,683 Rthlr.10 Gr.
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haben ſieno< zu erwarten,indem dieſezur Zeitvon den Teſtaments- Execu-
toren noh nichteingegangenſind.*)Da übrigensnah dem Willen des Stif-
ters die zuerſtfälliggewordenenhalbjährigenZinſennah dem Tode deſſelben
noch zum Nachlaſſegehören,mithinerſtſeitkurzemdie Zinſendes 2ten

halbenJahreswelchezur Stiftungfließen, fälliggeworden,und erſtkleine
Summen daraufeingegangenſind;ſo hatſih die WirkungdieſerStiftung
nichtfrüherals heuteäußernkönnen,und beginntdurchdie ſo eben feierlich
vollzogeneVerpflihtungder HerrenSciftungs-Curatorenund dadurch,daß
na<h dem Willen des edlen Stiftersan dem heutigenTage.die Zinſenvon
ZehntauſendThalernin derStille an Hausarmevertheilt,auch die erſten
Zahlungenan die verſchiedenenvon dem mildthätigenStifterbedachtenmil-
den Stiftungender hieſigenStadt geleiſtetwerden,wodur<hdie Noth ſo
vielerLeidenden um ein bedeutendesvermildertwird.

Auch erfolgenoh an dem heutigenVormittageeine beſonderevon den

Lehrerndes Gymnaſü in dem Saale deſſelbenveranſtalteteFeyerdes heutigen
Tages, indem auchſämmtlicheLehrerdieſerAnſtaltdurcheine von dem edlen
die WiſſenſchaftenehrendenStifter,ihnenausgeſeßtejährlicheGehaltszulage
in eine ſorgenfreiereLageverſebtworden ſind;und es werden der Königliche
Regierungs-Commiſſarius;das Magiſtrats-Collegium;die Curatoren der

neuen Stifungund mehcereandere BehördendieſerFeyer,welchein einer an-

meſſevenMuſik und dem öffentlihcnVortragemehrererzum Andenken an

den verewigtenStifterausgearbeitetenReden beſtehenwird,ebenfallsbeiwoh-
nen. Eben ſo wird auch noh an dem morgendenSonntage die heutigeEr-
öffnungder für den hieſigenOrt höchſtwichtigenStiftungin allenhieſigen
Kirchen,hauptſächlihaber in der Hauptkirchezu St. Marien gefeiertwerden,
wohin das Curatorium der Pott-und CowleſchenStiftungſih mit dem

oben genanntenKöniglichenRegierungs- Commiſſario,dem Magiſtrate,den
DeputirtenmehrererhieſigenBehörden,den Vorſtehernder übrigenvon dem

freigebigenStifterbedachtenmilden Stiftungen;ſo wie den Zöglingendes
Fnduſtriehauſes,des weiblichenWaiſenſtifesund des Pauperknabenſtiftsin

einem feierlihenZuge von dem Jnduſtriehauſeaus, wo die Verſammlunger-
*) Spâäterhiniſt dieſerReſtder Stiftungzwar ebenfallszugekommen.Es befindenſichjedo<

unter den überwieſenenPoſtenmehrereunſichere,wodurchdie Stiftungbereitsin Prozeſſe
und bedeutendeNachtheileverwiefeltworden iſt.



folgt unter dem Geläute aller Glofen der Stadt des Morgens gegen 9 Uhr
begeben wird, und woſelbſteinigeder Feyer des heutigenTagesangemeſſene
Geſängevon den Waiſenkindernwerden abgeſungenwerden. Die Einladung
zu dieſerFeyererfolgtheutevon dem Curatorioder Pott- und Cowle ſchen
Stiftungdurcheine gedru>teDarſtellungder jeßigenEinrichtungdieſerStif-
tung, welchereine Ueberſichtvon der jeßigentagedes Jnduſtriehauſesund
des Krankenſtiftsbeigefügtiſt,

Fernerwird an dem morgendenSonntageAbends um 6 Uhr zur Feyer
des heutigenTages in der reformirtenKirchehieſelbſt,zu welcherder gütige
und frommeStifterſich'hielt,ein Oratorium aufgeführtwerden,wozu ge-
dru>teTexcezum Beſtender hieſigenArmen - Kaſſeausgegebenwerden ſollen,
wodurchdie Feyerdes Tages noh mehrerhöhetwird.

Die ofterwähnceStiftungiſtfür den hieſigenOrc ſo höchſtwichtig,
daß dem verehrungswürdigenStifcerund denen mit ihm verwandten Perſo-
nen, die ihnzu dieſerStiftungmit in den Stand ſeßenhalfen,nichtEhre
genug angethanwerden kann. Es dürftedaherhierauh nichtam unrechten
Orte ſtehen,wenn zugleicheinigerWohlthacenmitgedachtwird,die ſchonbei
tebzeitendes freigebigenund mitleidigenStiftersdem hieſigenOrce zu Theil
gewordenſind.

Er trug nehmlihwährendſeineshieſigenAufenthaltsalljährlihZwei-
hundertThalerin monatlichenRaten zur hieſigenArmen - Kaſſebei,und lin-

derte außerdemdie Noth ſo vielerHausarmenund Kranken die ſcinerHülfe
bedurften,als ſolcheihm bekanntwurden,und die er deshalbzum öfternin

ihrenHäuſernunbemerktbeſuchteund ſo ganz in der Stilleuntcrſtüßkte,Es
wurde keinConcert zum Beſtender Armen gegeben,und keine Collectezu

gleihemBehufgehalten,wozu er nichtreichlichbeiſteuerte.Er hatnichtun-
bedeutendeSummen zum Bau des hieſigenKrankenſtiftshergegeben,für
deſſenEinrichtunger ſihſehrtheilnehmendinctereſſirte.Er gab fünfhundert
Thalerals Beitragzur Tilgungder hieſigen,vor ſeinerNiederlaſſungbereits

entſtandenen,und durchden Kriegvon 1805 herbeigeführtenStadtſchuldher;
auchzeigteer ſihſhondadur<hwohlwollendgegen den hieſigenOrt, daß er

bereitsim Jahre1817 der hieſigenGymnaſien-Bibliothekzum allgemeinen
Beſtendie von ſeinemwürdigenSchwagerdem HerrnGeheimenCommer-
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zien-Rathe Pott mit nicht geringenKoſtenangeſchaftenmathematiſchen,phy-
ſekaliſchenund chemiſchenApparate,ein Herbarium,einigeBücher, Modelle

und andere Kunſtſachengeſchenkt,auchzugleicheinenOſtpreußiſchenPfandbrief
über 500 Rthlr.in das Magiſtrats-Depoſitoriumniedergelegt,wovon diejähr-
lichenZinſenfürden jedesmaligen-AufſeheraufdieſeSachen beſtimmtſind.

So wie es in ſeinemeben dieſemedlenManne Bedürfnißwar, Guces

zu thun:ſo hater dies auchbei ſeinemAbleben durchdie oben mehrmals
gedachteHauptſtiftunggethan,denen er noh mehrerezwar kleineremilde

Stiftungenfurdas Jn- und Ausland zur Seite geſeßthat,anter denen aber

doch auh mehrerevon Beträchtlichkeitſichbefinden,und wobei nichtüber-
gangen werden darf,daß ſelbſtam hieſigenOrte außerder Hauptſtiftungnoh
beſondere2000 Rchlr.der reformirtenArmen- Kaſſehkeſelbſtlegirtworden ſind.

Das Andenken dieſesMannes bis in die ſpäteſtenZeitenzu ehrenund
zu achten,muß PflichtjedesBewohnersElbingsjeßtund zu allen ſpätern
Zeitenſeyn,indem jederohneAusnahmemehr oder wenigerVortheilvon
dieſerStiftunghat;aus der ſobedeutendeSummen zum Beſtender Stadt
verwandt werden , wozu “ſonſthöhereBeiträgenöthiggewordenſeynwürden.

Hieraufwurde dieſervom OberbürgermeiſterHaaſe vorgeleſeneEröf-
nungs - Act mit dem einſtimmigenWunſcheder hierverſammeltenund unter-

ſchriebenenPerſonenvollzogen,daß nah Tauſendenvon Jahrennoh eben

ſo als heuteder verehrungswürdigeStifterin dem Andenken der Bewohner
Elbingsfortlebenund der Stiftungsfondsfortwährendvollſtändigund ſicher
erhaltenwerden möge.

Flottwell, A. Maclean,
als Deputirterder Königl.Regierungzu Danzig. als Mit ;Executordes Teſtaments,

Krauſe. Schwar>. Wegmann.
als Curatoren,

As RL, S.

Der Magiſtrat.
Haaſe. Schwark, LUicffeee.Krampf. Grube, Nogge.

Achenwall. Bourguet.
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